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Ŝ  
^̂ * 

^ 1 

^ 
^ ̂  

Wg 

OffentHche Bibüothek 
Gutachten der Kommunaien Gemeinschafts-
steüe für Verwa!tungsvereinfachung (KGSt) 

Der Bundesminister 
für Büdung und Wissenschaft 





Schriftenreihe 
Bi!dungsp!artung2 

ÖffentMche Bibtiothek 
Gutachten der Kommunaien Gemeinschaftssteüe 
für Verwattungsvereinfachung (KGSt) 

Der Bundesminister 
für Bitdung und Wissenschaft 
1973 



Das Gutachten ̂ Öffentliche Bibliothek" der Kommuna!en Gemeinschafts­
stelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln, ist eine Weiterentwick-
!ung des Gutachtens .Kommunale Öffentliche Bücherei" (1964). Es wurde 
von der KGSt gemeinsam mit dem KGSt-Gutachterausschuß .Öffentliche 
Bibtiothek" entwickelt. Es berücksichtigt die Forderungen des Biblio-
theksp!ans !! ebenso wie die Empfehlungen der Ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Länder zum Bibliothekswesen. Wesentliche Neue­
rungen sind: die Beschreibung von kooperativen/integrierten Bibliotheks-
systemen, AV-Medien, Rationalisierungsmöglichkeiten mit A D V , neue 
Forme! zur Berechnung des Personalbedarfs, die in der Soll-Vorstellung 
niedrigere Werte ergibt als die Personalbedarfsforme! des Gutachtens 
von 1964. 

Die Projektleitung lag bei Hartmut H. Boehmer, die Sachbearbeitung 
war Gisela Krauß und Helmut Mojek übertragen. Die KGSt trägt die 
Verantwortung für den Inhalt 

Das KGSt-Gutachten „Öffentliche Bibliothek" wurde vom Bundesminister 
für Bildung und Wissenschaft gefördert. 

B-tische 
<>taa^ibi;othei 

München 

Herausgeber: 
Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Bonn 

Alleinvertrieb durch: 
Gersbach & Sohn Verlag, 8000 München 34, Barer Straße 32 
ISBN 3 87253 0763 
Buchhandelspreis: 5,— D M 

Druck: Joh. Heider, Bergisch Gladbach 
(Juni 1973) 



I n h a l t 

Seite 

Vorwort 1 

1. Aufgabe 6 

1.1 Grundsatz 6 

1.2 Aufgabenkatalog 7 

2. Organisation 9 

2.1 Bibliothekssystem 9 

2.11 Grundsatz 9 

2.12 Gliederung 10 

2.121 Bibliotheken der Grundversorgung 11 

2.122 Mittelpunktbibliotheken 13 

2.123 Zentralbibliothek 14 

2.124 Sonderbibliotheken 15 

2.1241 Schulbibliotheken (Mediotheken) 15 

2.1242 Krankenhausbibliotheken 17 

2.1243 Verwaltungsbibliotheken 17 

2.13 Rechtsformen 18 

2.2 Organisatorische Eingliederung nach dem Verwal­
tungsgliederungsplan 18 

2.3 Gliederung der Zentralbibliothek 20 

2.31 Abteilung/Sachgebiet "Verwaltung" 20 

2.32 Abteilung "Bestandsaufbau und -erschließung" 

(Lektorat) 21 

2.33 Abteilung "Benutzerdienste" 21 

2.4 Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Insti­
tutionen und Einrichtungen 22 

2.41 Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken 22 

2.42 Zusammenarbeit mit übergreifend fachlichen In­
stitutionen und Einrichtungen 23 

2.43 Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- sowie Kul­
tureinrichtungen 23 



3. 

3.1 

3.2 

3-21 

3*22 

3.221 

3.2211 

3.2212 

3.2213 

3.2214 

3.222 

3.23 

3.24 

3-25 

3.3 

3.31 

3.32 

3.4 

3.5 

3.6 

3.61 

3.62 

3.63 

3.64 

3.65 

Betriebliche Grundlagen 

Organisatorische, personelle 
Mittel 

Fachlicher Standard 

Fachliche Leitung 

Bestand 

Grundsatz 

Bücher 

Zeitungen und Zeitschriften 

Sonstige Druckschriften 

Audiovisuelle Medien 

Richtzahlen 

Bestandserschlleßung 

Freihandaufstellung 

Leihverkehr 

Benutzung 

Benutzungsrecht 

Öffnungszeiten 

Gebühren 

Vermögenswert 

Statistik 

BestandsStatistik 

Benutzer-/Entleiherstatistik 

Ausleihstatistik 

Besondere Analysen 

Auswertung 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

27 

30 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 



Seite 

4. Arbeiten 37 

4.1 Erfassung typischer Arbeitsvorgänge 37 

4.2 Katalog der Arbeiten 37 

4.21 Arbeiten im allgemeinen Verwaltungs- und Fach­
dienst , 37 

4.22 Arbeiten am Bestand 38 

4.23 Arbeiten im Benutzungsdienst 38 

4.24 Öffentlichkeitsarbeit 39 

4.25 Besondere Arbeitsgebiete 39 

4.3 Arbeitsbeschreibung 39 

5. Arbeltsverteilung 62 

5.1 Grundsatz 62 

5.2 Arbeitsverteilung nach typischen Arbeitsplätzen 

- Arbeitsplatzbeschreibungen - 62 

5.21 Leiter der Öffentlichen Bibliothek 63 

5.22 Bibliothekar als Leiter der Abteilung/des Sach­
gebietes "Bestandsaufbau und -erschließung" 66 

5.23 Bibliothekar als Sachbearbeiter in der Abteilung/ 
dem Sachgebiet "Bestandsaufbau und -erschließung" 69 

5.24 Medienberater 71 

5.25 Bibliotheksassistent als Mitarbeiter in der Abtei­
lung/dem Sachgebiet "Bestandsaufbau und -erschlie­
ßung" 71 

5.26 Bibliothekar als Leiter einer Bibliothek der Grund­
versorgung (Zweigbibliothek) 73 

5.27 Bibliothekar im Benutzungsdienst 76 

5.28 Bibliotheksassistent als Leiter einer Bibliothek 

der Grundversorgung (Zweigbibliothek) 77 

5.29 Bibliotheksangestellter im Benutzungsdienst 79 

5.210 Leiter der Abteilung/des Sachgebietes "Verwaltung" 8l 
5.211 Sachbearbeiter in der Abteilung/dem Sachgebiet 

"Verwaltung" 83 

5.212 Medientechniker 84 



6. 

6.1 

6.11 

6.12 

6.13 

6.2 

7. 

7.1 

7.11 

7.12 

7.13 

7.14 

7.15 

7.2 

7.21 

7.211 

7.212 

7.213 

7.214 

7.22 

7.221 

7.222 

7.223 

7.224 

7.23 

7.231 

7.232 

Personal 

Gliederung des Personals 

Bibliothekarisches Personal 

Verwaltungspersonal 

Technisches Personal 

Personalbedarf 

Bauten, Räume und Einrichtung 

Allgemeines 

Standort 

Grundstück 

Flexibilität 

Baukb'rpergestaltung 

Mehrfachnutzung 

Raumbedarf 

Ausleihe, Beratungs- und Informationsdienst 

Regalflächen und Bewegungsraum 

Arbeltsplätze für Erwachsene 

Katalogfläche 

Gesamtberechnung 

Ausleihe, Beratungs- und Informationsdienst für 
Kinder 

Regalflächen und Bewegungsraum 

Arbeitsplätze für Kinder 

Katalogfläche 

Cesamtberechnung 

Präsenzbestände 

Zeitschriften 

Audiovisuelle Medien 

Seite 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

92 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

97 

97 

97 



Seite 

7.24 Ausleihverbuchung, Garderobe 98 

7.25 Ausstellungs- und Vortragsräume 99 

7.26 Magazine 99 

7.27 Verwaltungsräume, sonstige Räume 99 

7.28 Schulbibliotheken 100 

7.3 Einrichtung 100 

7.4 Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen 101 

8. Rationalisierung 102 

8.1 Grundsatz 102 

8.2 Arbeitsmittel 102 

8.3 Betriebsabrechnung 103 

8.4 Arbeitsuntersuchungen 103 

8.5 Automation 104 

8.51 Ausleihverbuchung, Mahnverfahren 104 

8.52 Erschließung 105 

8.521 Kataloge 105 

8.522 Dokumentation 106 

8.53 Statistik 106 

8.54 Beschaffung 106 

8.55 Verfahren 107 

8.551 Datenerfassung 107 

8.552 Verfahrensentwicklung im Verbund 107 





- 1 -

Vorbemerkung zum KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliothek* 

Die Bildungspläne des Bildungsrates, des Wissenschaftsrates, 

der Bildungsgesamtplan und der Bildungsbericht '70 der Bundes­

regierung zielen ab auf die Entwicklung eines demokratischen, 

leistungs- und wandlungsfähigen Bildungssystems, das jedem ein­

zelnen von der Vorschulerziehung bis zur Weiterbildung zu seiner 

persönlichen, beruflichen und politischen Bildung offensteht. 

Dazu werden umfassende Bildungswege geschaffen, die die Bereit­

schaft und Motivierung zum "lebenslangen Lernen" bereits in der 

Schule vermitteln und durch entsprechende Angebote im Rahmen 

der Weiterbildung ständig neu anregen. 

Die Verwirklichung der Ziele der Bildungsplanung ist eine Ge­

meinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. 

Im Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland trägt die Kom­

munalverwaltung (Gemeinden, Landkreise, Zweckverbände) im Rah­

men ihrer Aufgaben der Daseinsvorsorge dazu bei, die Ziele der 

Bildungsplanung zu erreichen: Die Ziele können nicht ohne die 

Kommunalverwaltung verwirklicht werden, da auch kommunale ört­

liche Bildungseinrichtungen erforderlich sind. Neben den Schu­

len gehören zur Grundausstattung der Gemeinde u. a. die kommu­

nale Öffentliche Bibliothek und die kommunale Volkshochschule 

als Einrichtungen der Weiterbildung. 

Der Ausbau kommunaler Öffentlicher Bibliotheken bietet eine 

Grundlage für eine freie geistige Betätigung. Die ständig stei­

genden Anforderungen auf allen Gebieten der allgemeinen Bildung 

und auf den spezialisierten Fachbereichen machen eine ununter­

brochene Weiterbildung zwinqend notwendig. Sie können nur er­

füllt werden, wenn alle geeigneten Medien und Informationsmit-
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tel als Grundlagen des Lernens für jedermann an jedem Ort er­

reichbar sind. Grenzen, die hierbei von der Zweckbestimmung der 

einzelnen kommunalen Öffentlichen Bibliothek gesetzt werden, 

sind durch Zusammenarbeit aller bibliothekarischen Einrichtun­

gen in Bibliothekssystemen zu überwinden. Die Entwicklung der­

artiger Bibliothekssysteme mit qut funktionierenden, umfassen­

den Medien- und Informationsdiensten ist eine wichtige Aufqabe, 

die Bund, Länder, Kreise, Gemeinden, Gemeindeverbände und die 

gesellschaftlichen Gruppen in Zusammenarbeit zu erfüllen haben. 

Es entspricht der Dringlichkeit dieser Aufgabe, die erforderli­

chen Einrichtungen sinnvoll zu entwickeln, Lücken zu schließen 

und die dafür notwendigen Mittel rationell einzusetzen (Biblio­

theksplan, II. Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland). 

Zur Verwirklichung dieser Ziele leistet die Kommunale Gemein­

schaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) einen Beitrag 

mit dem aus Mitteln des BMBW geförderten Gutachtens "Öffentli­

che Bibliothek". Das Gutachten stellt eine Fortentwicklung des 

KGSt-Gutachtens "Kommunale Öffentliche Bücherei" dar, das im 

Jahre 1964 veröffentlicht wurde. Die KGSt hatte damit einen er­

sten Schritt getan, die Öffentlichen Bibliotheken als kommunale 

Bildungs- und Kultureinrichtungen zu legitimieren, die bei ver­

hältnismäßig geringem Mitteleinsatz einen wesentlichen Beitrag 

zur Neuorientierung des Bildungswesens leisten können. Es wurde 

eine Fülle von Empfehlungen und Hilfen für die Organisation und 

die Rationalisierung der einzelnen kommunalen Öffentlichen 

Bibliothek gegeben. 

Im Mittelpunkt des KGSt-Gutachtens 1964 stand das Modell der 

selbständigen örtlichen Öffentlichen Bücherei, deren Aufgaben, 

Dienste, Organisation und Verwaltung beschrieben wurden. 

Dieses Modell selbständiger örtlicher Institute wird im neuen' 

Gutachten "Öffentliche Bibliothek" weiterentwickelt zu koopera­

tiven bzw. integrierten Bibliothekssystemen, in denen kommunale 

Öffentliche Bibliotheken mehr oder weniger fest bei Funktions­

abstufung miteinander verbunden sind. Damit werden fachliche 
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Entwicklungen berücksichtigt, die In verschiedenen Veröffent­

lichungen (zuletzt Bibliotheksplan II. Entwurf) erörtert wur­

den. Der Anschluß an Bibliothekssysteme, die entweder in koope­

rativer oder integrierter Form aufgebaut und organisiert sein 

können, ermöglicht es auch Gemeinden mit eingeschränkter Ver­

waltungskraft, ihren Bürgern die vollen Dienste einer ausgebau­

ten Öffentlichen Bibliothek anbieten zu können. 

Die Einbeziehung der Schulbibliotheken und anderer kommunaler 

Sonderbibliotheken in das Metz der Öffentlichen Bibliotheken 

ist die zweite wesentliche Neuerung dieses KGSt-Gutachtens. Den 

Schulbibliotheken, deren Aufgaben im schulischen Bereich durch 

die Neugestaltung des Unterrichts wesentlich gewachsen sind, 

wird durch diese Regelung die Möglichkeit gegeben, die Leistun­

gen der Öffentlichen Bibliotheken in Anspruch zu nehmen. Dar­

über hinaus werden sie durch die Übernahme von Organisations­

und Arbeitsformen der Öffentlichen Bibliotheken vielfach erst 

zu arbeitsfähigen Bibliothekseinrichtungen zu entwickeln sein. 

Die audio-visuellen Medien (Materialien und Geräte) haben seit 

Erscheinen des Gutachtens im Jahre 1964 für die Öffentlichen 

Bibliotheken - insbesondere für Schulbibliotheken - erheblich 

an Bedeutung gewonnen. Soweit heute schon verbindliche Erfah­

rungen und Ergebnisse über die Standards, die Organisation und 

die Arbeit mit audio-visuellen Medien vorliegen, wurden sie in 

dieses Gutachten eingebracht. 

ileuen Entwicklungen auf allen Gebieten der Rationalisierung ist 

ein weiterer Abschnitt dieses Gutachtens gewidmet. Das gilt 

insbesondere für die Anwendungsmöglichkeiten der automatisier­

ten Datenverarbeitung (ADV). 

Auch das KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliothek" enthält eine 

Vielzahl von Standards zu Bestand, Flächenbedarf und Personal­

ausstattung. Diese Standards sind Ergebnisse fachlicher Diskus­

sionen, die in verschiedenen Gremien (z. B. Kultusministerkon­

ferenz, Bibliothekskonferenz, Schulbibllothekskommission der 
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Arbeitsstelle für das Büchereiwesen u. a. m.) stattgefunden 

haben. Die Standards können Mittelfristig erreicht werden. 

Einen besonderen Hinweis verdient in diesem Zusammenhang die 

neue Berechnung des Personalbedarfs. Die Personalberechnungs­

formel des KGSt-Gutachtens aus dem Jahre 1964 ist durch eine 

neue Formel ersetzt worden. Die KGSt ist der Ansicht, daß die­

se neue Formel mit ihren differenzierenden und auf den jeweili­

gen Ausbaustand der einzelnen öffentlichen Bibliothek abgestimm­

ten Faktoren den Entwicklungszielen des KGSt-Gutachtens näher­

kommt. Die Ergebnisse der neuen Personalbedarfsberechnung lie­

gen dabei, bezogen auf den Endausbaustand, niedriger als im 

KGSt-Gutachten des Jahres 1964. Der für hb*here Leistungszahlen 

und erweiterte Aufgaben gemäß diesem Gutachten grundsätzlich er­

forderliche Mehrbedarf an Personal wird teilweise aufgefangen 

durch Empfehlungen zur Rationalisierung (integriertes Biblio­

thekssystem) und zur Automation. 

Die kommunale Öffentliche Bibliothek ist ein Teil des Systems 

von Bildungs- und Kultureinrichtungen der Gemeinden. Die Zusam­

menarbeit mit diesen Einrichtungen wird in dem KGSt-Gutachten 

ebenso aus Überlegungen der Effektivität als auch wirtschaftli­

cher Nutzung der einzelnen öffentlichen Einrichtungen empfohlen. 

Ein Gutachten zur Organisation kommunaler Volkshochschulen wird 

gegenwärtig von der KGSt vorbereitet und aus Mitteln des BMBW 

gefordert. Beide Gutachten der KGSt sollen die ergänzende Zusam­

menarbeit dieser kommunalen Bildungs- und Kultureinrichtungen 

fördern; sie sollen einen Beitrag zur Steigerung der Effektivi­

tät dieser kommunalen Einrichtungen der Daseinsvorsorge lei­

sten. Außerdem soll unwirtschaftlicher Mitteleinsatz vermieden 

werden. Die in diesem Gutachten vorgestellten Modelle erleich­

tern die weitere Integration öffentlicher Bibliotheken und 

Volkshochschulen in das Bildungssystem und den Medienverbund 

und damit auch die Investitionsplanung der Kommunen im Rahmen 

mittelfristiger Finanzplanung. 
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Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 
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Dr. Erhard Mäding 

Vorstand der KGSt 
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1* Aufgabe 

1.1 Grundsatz 

Gemeinden und Gemeindeverbände erfüllen Aufgaben der Daseinsvorsorg 

im Bildungs-, Kultur- und Informationsbereich als örtliche Angele­

genheit durch eigene Einrichtungen. Sie unterstützen und verwirkli­

chen damit die Gesamtziele des Gemeinwesens in diesen Bereichen. Di 

Aufgaben sind zum Nutzen der gesamten Bevölkerung an allen Orten 

gleichwertig und angemessen zu erfüllen. 

Die Öffentliche Bibliothek hat als kommunale Einrichtung die Aufga­

be, die Bevölkerung und ihre Gruppen durch geeignete Medien, vor­

nehmlich Druckschriften, Bild- und Tonträger, zu informieren. Die 

Dienstleistung der Bibliothek besteht in der Sammlung, Erschließung 

Bereitstellung und Vermittlung dieser Medien einschließlich eines 

Beratungs- und Informationsdienstes. 

Die Öffentliche Bibliothek soll; 

- die Orientierung und freie Meinungsbildung unterstützen, 

- die Ausbildung, die Fortbildung und die Weiterbildung fördern, 

- die Ausübung täglicher Berufsarbeit unterstützen, 

- Kommunikationsmöglichkeiten für verschiedene Bevölkerungsgruppen 

anbieten, 

- die Gestaltung der Freizeit erleichtem. 

Die Öffentliche Bibliothek hat sich mit ihren Diensten auch auf die 

Bedürfnisse solcher Bevölkerungsgruppen einzustellen, die bei der 

Benutzung ihrer Einrichtungen besonderer Hilfe bedürfen. 

Darüber hinaus unterstützt die Öffentliche Bibliothek mit ihrer Ar­

beit Schulen, Einrichtungen der Weiterbildung, sonstige Bildungs-, 

Kultur- und Sozialeinrichtungen der Gemeinde. 
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Die Öffentliche Bibliothek gehört zur Grundausstattung der Gemeinde. 

Sie ist eine Organisationseinheit ^ in der Gesamtverwaltung. Es ist 

Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände - ggf. der Gemeinden in 

Zusammenarbeit mit den Kreisen -, die Öffentliche Bibliothek sachlich 

und personell nach den Empfehlungen dieses Gutachtens einzurichten, 

auszustatten und mit den dazu notwendigen finanziellen Mitteln zu un­

terhalten. 

Gemeinden, deren Verwaltungskraft zur bibliothekarischen Versorgung 

nach den Standards dieses Gutachtens nicht ausreicht, wird empfohlen, 

zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Öffentlichen Bibliothek mit 

anderen Gemeinden zusammenzuwirken. Auch die ausgebaute Öffentliche 

Bibliothek ist auf Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken in einem 

Bibliothekssystem ' und/oder mit bibliothekarischen Einrichtungen, 

z. B. staatlichen Büchereistellen *^, angewiesen. 

1.2 Aufgabenkatalog 

Die Öffentliche Bibliothek stellt Medien (z. B. Bücher, Zeltungen 

und Zeitschriften, audiovisuelle Medien) zur Benutzung durch Einzel­

personen, Gruppen und Institutionen zur Verfügung. Darüber hinaus 

berat sie die Benutzer und vermittelt planmäßig, fachgerecht und ob­

jektiv Informationen. 

Die Beratungs- und Informationsdienste der Öffentlichen Bibliothek 

sind daher in Zukunft verstärkt auszubauen. Der Beratungsdienst gibt 

Hilfe und Anleitungen bei der Benutzung der Bestände und Kataloge 

der Öffentlichen Bibliothek. Der Informationsdienst gibt im Rahmen 

der sachlichen und personellen Möglichkeiten der Öffentlichen Biblio­

thek Auskünfte auf Anfragen oder vermittelt Auskünfte durch zuständi­

ge Einrichtungen und Institutionen. 

) Die KGSt unterscheidet: Verwaltungseinheit, Organisationseinheit und Ar­
beitseinheit. In der Kommunalverwaltung ist "Verwaltungseinheit" die Ge­
samtverwaltung der.Gebietskörperschaft; "Organisationseinheiten" sind Äm­
ter, öffentliche Einrichtungen, Institute und Betriebe (s. dazu KGSt-Gut-
achten "Verwaltungsorganisation der Gemeinden", Teil II "Verwaltungsglie­
derungsplan", 3. Auflage. Köln 1968). 

) Vgl. Ziffer 2.1 - Bibliothekssystem -. 

) Vgl. Ziffer 2.4 - Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Institutionen 
und Einrichtungen -. 
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Dieser allgemeinen Zweckbestimmung (Aufgabe) der Öffentlichen Biblio. 

thek entsprechen folgende Teilaufgaben bzw. Arbeiten: 

1. Bestandsaufbau, 

2. Bestandserschließung (inhaltlich und formal) einschließlich Doku­

mentation, 

3. zentrale Beschaffung von Medien, 

4. Bereitstellung und Ausleihe von Medien, 

5. Vermitteln von Medien Über den Leihverkehr, 

6. Erteilung von Auskünften, Vermitteln von Sachinformationen, 

7. Einführen in die Benutzung von Bibliotheken und Medien, Beratung, 

8. Aufbau von Sondersammelgebieten und Sondersammlungen, 

9. Kontaktarbeit zu Einrichtungen und Gruppen des Öffentlichen, kul­

turellen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Le­

bens. 

Einzelheiten sind unter Ziffer 4 - Arbeiten - ausgeführt. 

Im Aufgabengliederungsplan der KGSt Ist der vorstehende Aufgabenka­

talog bei der Aufgabengruppe 4l Kulturpflege unter Nr. 7 "Förderung 

41 

der Volksbildung (z. B. ... Öffentliche Büchereien)" ^ und mittel­

bar unter Nr. 12 "Verwaltung eigener kultureller Einrichtungen" auf­

geführt. Je nach der örtlichen Aufgabenstellung und dem Ausbaustand 

der Öffentlichen Bibliothek kann in der Aufgabenhauptgruppe 4 Schule 

und Kultur eine selbständige Aufgabengruppe "Bibliothekswesen" orga­

nisatorisch zweckmäßig sein. In diesem Fall ist eine der Aufgaben­

gruppe 41 folgende Ziffer (z. B. 42) für "Bibliothekswesen" in An-
5) 

spruch zu nehmen 

4) Vgl. KGSt-Gutachten "Verwaltungsorganisation der Gemeinden", Teil I "Auf­
gabengliederungsplan", 4. Auflage. Köln 1967, S. 95. 

-̂ ' Vgl. dazu im einzelnen Ziffer 2.2 - Organisatorische Eingliederung nach 
dem Verwaltungsgliederungsplan -. 
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2. Organisation 

2.1 Bibliothekssystem 

2.11 Grundsatz 

Öffentliche Bibliotheken kSnnen nach dem gegenwärtigen Ausbaustand 

nicht alle Dienste leisten, die in diesem Cutachten beschrieben wer­

den. Auch nach vollem Ausbau kHhnen sie die genannten Aufgaben und 

den Anspruch betrieblicher Rationalisierung nicht allein erfüllen. 

Um den Leistungszielen dieses Gutachtens zu entsprechen, sollen die 

Öffentlichen Bibliotheken ein flächendeckendes Mindestangebot der 

Grundversorgung leisten. Zusätzlich sind Dienste notwendig, die die 

einzelne Öffentliche Bibliothek der Grundversorgung nicht erfüllen 

kann. Hierzu muS unter Ausgleich von Aufwendungen eine Verbindung zu 

solchen Öffentlichen Bibliotheken hergestellt werden, die Über die 

Grundversorgung hinaus zusätzlich ausgestattet sind. 

Nur ein umfassendes Bibliotheksnetz, in dem Bibliotheken aller Stu­

fen im Sinne des Bibliotheksplanes II zusammengefaßt sind, sichert 

die volle Funktionsfähigkeit der einzelnen Öffentlichen Bibliothek \ 

In dieses Netz sind auf lokaler/regionaler Ebene Bibliothekssysteme 

einzugliedern, in denen im Normalfall Bibliotheken der 1. und 2. Stu­

fe des umfassenden Bibliotheksnetzes zusammengeschlossen sind. 

Die Bildung solcher Bibliothekssysteme sollte gemeinschaftlich von 

Gemeinden und Gemeindeverbänden wahrgenommen werden. 

Im folgenden werden zwei Formen von Bibliothekssystemen beschrieben: 

1. das kooperative Bibliothekssystem, 

2. das integrierte Bibliothekssystem. 

Im kooperativen Bibliothekssystem arbeiten rechtlich selbständige 

Öffentliche Bibliotheken der verschiedenen Funktionsstufen zusammen. 

Diese Zusammenarbeit erfolgt mit unterschiedlichen Intensitäts- und 

Verbindlichkeitsgraden. 

Vgl. Bibliotheksplan - II. Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland -. Berlin 1973. 
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Anhaltspunkt für die Wahrnehmung abgestufter Funktionen der Öffent­

lichen Bibliotheken in einem kooperativen Bibliothekssystem ist die 

Unterscheidung der Gemeinden in Unter-, Kittel- und Oberzentren. 

Flächendeckende Bibliothekssysteme mit Öffentlichen Bibliotheken der 

verschiedenen Funktionsstufen lassen sich schrittweise erreichen. 

Eine wichtige Voraussetzung ist, daß Aufbau, Katalogisierung, Syste­

matisierung und Beschaffung der Bestände aller dieser Bibliotheken 

nach gleichen Prinzipien durchgeführt werden. 

In einem integrierten Bibliothekssystem bilden örtliche Öffentliche 

Bibliotheken mit abgestuften Funktionen, die von einem Träger unter­

halten werden, eine Organisationseinheit (örtliches integriertes 

Bibliothekssystem). Das gleiche gilt für die rechtliche und organi­

satorische Zusammenfassung Öffentlicher Bibliotheken mehrerer Gemein 

den und/oder Gemeindeverbände unter einer Trägerschaft (überörtliche 

integriertes Bibliothekssystem). 

Die Größe von Bibliothekssystemen kann nicht gleichmäßig sein. Es 

kommt entscheidend darauf an, daB Öffentliche Bibliotheken aller 

Funktionsstufen einschließlich der Zentralbibliothek vorhanden sind. 

In Anlage 1 dieses Gutachtens ist ein umfassendes Bibliothekssystem 

graphisch dargestellt. 

Es wird empfohlen, für die gleichmäßige, flächendeckende und dem Lei 

stungsziel entsprechende Erfüllung der Bibliotheksaufgaben im Gemein 

degebiet und/oder In der Region einen Bibliotheks-Entwicklungsplan 

aufzustellen. Dieser Plan ist im Rahmen der kommunalen und der Ge-

bietsentwlcklungsplanung zu berücksichtigen. 

2.12 Gliederung 

Je nach der Einwohnerzahl, der Siedlungsstruktur, den Verkehrsverhär 

nissen sowie der städtebaulichen und der Landesplanung bietet sich 

eine Gliederung des Bibliothekssystems in folgende Funktionsstufen 

an: 
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- Öffentliche Bibliotheken der Grundversorgung; 

- Mittelpunktbibliotheken, die über die Crundversorgung hinaus den 

gehobenen Bedarf befriedigen und damit zentrale Aufgaben für eine 

Gemeinde, Teile einer Gemeinde/Region (mittelzentraler Einzugsbe­

reich) wahrnehmen; 

- Zentralbibliothek - vornehmlich einem Oberzentrum zugeordnet -, 

die neben den Aufgaben der Grundversorgung und des gehobenen Be­

darfs den spezialisierten höheren Bedarf befriedigt und mit ihrem 

umfassenden Bestand den der Öffentlichen Bibliotheken der Grund­

versorgung und der Mittelpunktbibliotheken ergänzt. 

7) 
Das Bibliothekssystem wird durch Sonderbibliotheken ' ergänzt, die 

fach- oder benutzerspezifisch orientiert sind. 

2.121 Bibliotheken der Grundversorgung 

Bibliotheken der Grundversorgung (auch Fahrbibliotheken) erfüllen 

die Aufgaben der Öffentlichen Bibliothek für eine Gemeinde, einen be­

stimmten Teil des Gemeindegebietes (Zweigbibliothek) oder für mehrere 

Gemeinden. 

Für sie sollten folgende Mindestvoraussetzungen gelten: 

- Bestand mindestens 10.000 Bände/Medieneinhelten \ angepaßt an 

die soziologische Struktur des Versorgungsbereiches -; mindestens 

40 % des Bestandes sollen allgemeine Sach- und Fachliteratur sein; 

9) 
- hauptamtliche fachliche Leitung ^'; 

- ausreichende Öffnungszeiten ^; 

- bibliographische Grundausstattung für die deutschsprachige Lite­

ratur, 

- Anschluß an den Leihverkehr 

7) Vgl. Ziffer 2.1?'* - Sonderbibliotheken 

^ Vgl. Ziffer 3-22 - Bestand -. 

9) Vgl. Ziffer 3.21 - Fachliche Leitung -. 

^ Vgl. Ziffer 3.32 - Öffnungszeiten -. 

**) Vgl. Ziffer 3.25 - Leihverkehr -. 
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Die Grundversorgung in Bereichen mit geringer Besiedlungsdichte und 

in Randzonen von Ballungsgebieten erfolgt durch Fahrbibliotheken. Die 

Dienste der Fahrbibliothek und die Standards, nach denen sie arbeitet, 

entsprechen sinngemäB denen einer stationären Bibliothek der Grundver-
121 

sorgung '. Die Fahrbibliothek muß über einen eigenen Bestand von 

mindestens 10.000 Medieneinheiten verfügen. 

Wegen des begrenzten Fassungsvermögens der Fahrzeuge kommt der Ver­

mittlung von Medien im Leihverkehr besondere Bedeutung zu. Den Nach­

teilen des Fahrbibliotheksdienstes (keine Präsenzbenutzung, begrenz­

ter Informationsdienst) stehen Vorteile gegenüber: Fahrbibliotheken 

sind in der Fahrplangestaltung flexibel und auf Grund ihrer Beweg­

lichkeit für die Benutzer leichter zu erreichen. 

Die Effektivität des Fahrbibliotheksdienstes Ist abhängig von zwei 

Faktoren: 

- Einwohnerzahl und Siedlungsstruktur des Versorgungsgebietes, 

- Turnus der Bedienung, Zahl der Haltestellen und Länge der Halte­

zeiten. 

Über die spezifischen Standards, Arbeiten und organisatorischen Voraus­
setzungen der Fahrbibliothek unterrichten im einzelnen: 

1. Buschendorff, Horst: Typisierung von Fahrbibliotheken, 
Berlin DBV 1972, Bibliotheksdienst Beiheft 76? 

2. Fahrbüchereien 1969: Technische und organisatorische Daten von 79 Fahr­
büchereien in der Bundesrepublik Deutschland, 
Berlin DBV 1969, Bibliotheksdienst Beiheft 4ß; 

3* Buschendorff, Horst: Derzeitiger Stand und absehbare Entwicklung der 
Fahrbücherei in der Bundesrepublik, 
in Bibliotheksdienst Jahrgang 6/70, S. 274 - 28l; 

4. Emestus, Horst: Zentraler Stützpunkt und neues Fahrzeugmodell für 
Kölns Autobüchereien, 
in Buch und Bibliothek 1971, s. 777 - 780; 

5, Weimar, Volker: Gedanken zum Aufbau eines Bibliotheksnetzes, 
in "Zukunftsaufgaben Off. Bibliotheken", Festschrift zum 125Jährigen 
Bestehen der Stadtbücherei Frankfurt (Main), 
Berlin DBV 1970, S. 41 - 53. 
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Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kommen folgende Losungen in 

Betracht: 

a) in Bereichen mit geringer Besiedlungsdichte ein Versorgungsbe­

reich mit insgesamt 20.000 Einwohnern und einem l4tägigen Turnus 

mit Haltezelten nicht unter 20 Minuten, 

b) in Ballungs-Randzonen ein Versorgungsbereich mit insgesamt 40.000 

Einwohnern und einem wöchentlichen Turnus mit Haltezeiten nicht 

unter einer Stunde. 

2.122 Mittelpunktbibliotheken 

Über die Aufgaben der Bibliotheken der Grundversorgung hinaus erfül­

len die Mittelpunktbibliotheken die Aufgaben der Öffentlichen Biblio­

thek für die Standort-Gemeinde oder für einen großstädtischen Bezirk 

oder einen Teil der Region (mittelzentraler Einzugsbereich). Sie über­

nehmen darüber hinaus innerhalb eines Bibliothekssystems begrenzte 

ZentralfunktIonen. 

Der Bestand insbesondere an Sach- und Fachliteratur, Zeitungen, Zeit­

schriften und AV-Medien, ggf. auch Musikallen (Noten), ist gegenüber 

den Bibliotheken der Grundversorgung zur Befriedigung des gehobenen 

Bedarfs qualitativ und quantitativ erweitert. 

Die Zentralfunktionen von Mittelpunktbibliotheken können beispiels­

weise umfassen: 

- Entlastung der Zentralbibliothek im Leihverkehr, 

- Koordinierung des Bestandsaufbaues in Absprache mit den Bibliothe­

ken für die Grundversorgung und den Sonderbibliotheken (z. B. Ab­

teilung/Sachgebiet "Schulbibliothek"), 

- Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, 

- Koordinierung der Arbei t, mit besonderen Benutzergruppen. 
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2.123 Zentralbibliothek 

Den Kern des Bibliothekssystemsbildet die Zentralbibliothek (ober­

zentraler Einzugsbereich). Sie verfügt über umfassende Medienbestän­

de und ergänzt die dezentralen Bestände der Bibliotheken der Grund­

versorgung sowie der Mittelpunktbibliotheken. 

Im Bibliothekssystem übernimmt die Zentralbibliothek aus Gründen der 

Wirtschaftlichkeit bibliothekarische und Verwaltungsaufgaben sowie 

technische Funktionen für alle angeschlossenen Bibliotheken. 

Im einzelnen kann es sich handeln um: 

- Bibliotheksentwicklungsplanung, 

- Bestandsaufbau (Sichtung, Begutachtung, Vorauswahl), 

- Aufbau von Sondersammelgebieten, 

- Bestandserschließung (Systematisierung, Schlagwortgebung, Katalo­

gisierung, Dokumentation), 

- Führung von Zentralkatalogen, 

- Magazinierung, 

- Abwicklung des internen und auswärtigen Leihverkehrs, 

- Regelung des Beratungs- und Informationsdienstes, 

- Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- sowie Kultureinrichtungen 

in der Gemeinde/Region, 

- Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, 

- Koordinierung der Tätigkeiten der Bibliotheken der Grundversor­

gung, der Mittelpunkt- und Sonderbibliotheken, 

- Einrichtung von neuen Bibliotheken der Grundversorgung, von Mit­

telpunkt- und Sonderbibliotheken, 

- Aus- und Fortbildung des Personals, 

- Verwaltungs-, Personal-, Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangele­

genheiten, 

- Beschaffung, 
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- Aufbereitung, Pflege und Reparatur von Materialien und Geräten, 

- Druck/Vervielfältigung, 

- Boten- und Transportdienst. 

Im kooperativen Bibliothekssystem können bestimmte Aufgaben der Bi­

bliotheksträger nicht auf die Zentralbibliothek Übertragen werden 

(z. B. Verwaltungs-, Personal-, Haushalts-, Kassen- und Rechnungsan­

gelegenheiten). 

2.124 Sonderbibliotheken 

Sonderbibliotheken sind fach- oder benutzerspezifisch orientierte 

Bibliotheken, z. B. 

- Schulbibliotheken (Mediotheken), 

- Krankenhausbibliotheken, 

- Verwaltungsbibliotheken. 

2.1241 Schulbibliotheken (Mediotheken) 

Begriff, Aufgabe 

Die Neuorientierung des Schul- und Bildungswesens erfordert neue Un­

terrichts- und Arbeitsformen: 

Die Schüler sollen früh an selbständiges Arbeiten gewöhnt werden und 

lernen, neben den Schulbüchern Informationsmaterial aller Art (audio­

visuelle Materialien, Fachbücher, Lexika, Zeitungen und Zeitschrif­

ten) zu benutzen. Schulbibliotheken, die über ausreichende moderne 

Arbeitsmittel und Buchbestände sowie über eine fachgerechte Ausstat­

tung und ausgebildetes Personal verfugen, sind dafür unerläßliche 

Voraussetzung. 

Gegenwärtig werden Schüler- und Lehrerbücherelen diesen Anforderunger 

nicht gerecht. Es wird empfohlen, die bestehenden Ansätze auszubauen 

und Sammlun%en von Büchern, Zeitschriften und insbesondere audiovisu­

ellen Medien (Materialien und Geräte) in einer zentralen Schulbiblio­

thek /Mediothck für Lehrer und Schüler zusammenzufassen. 
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Die Schulbibliothek stellt Medien aller Art als Arbeitsmittel für al­

le Unterrichtsbereiche der Schule zur Verfügung. Sie dient Lehrern 

und Schülern für Information, Einzelstudien, Gruppenarbeit und freie 

Interessenbeschäftigung. Je nach Größe und Struktur der Schule glie­

dert sich die Schulbibliothek in den Zentralbereich mit Magazin und 

Medienverwaltung, die Fachbereichsbestände (Präsenz) und den methodi­

schen Handbestand für Lehrer. Der gesamte Bestand wird in der Schule 

zentral nachgewiesen. 

Die Bestände werden von der Öffentlichen Bibliothek im Einvernehmen 

mit den Pädagogen aufgebaut, erschlossen und vermittelt. Dafür sind 

die entsprechenden räumlichen, personellen und finanziellen Voraus­

setzungen zu schaffen. 

Zur Wahrnehmung dieser Funktionen sollte bei Mittelpunkt-/Zentralbi-

bllotheken ein Sachgebiet/eine Abteilung gebildet werden. Der Abtei­

lung/dem Sachgebiet "Schulbibliothek" sollten folgende bibliothekari­

schen und pädagogischen Arbeiten übertragen werden: 

- Auf- und Ausbau von Schulbibliotheken, 

- Einrichtung eines Gesamtkataloges, 

- fachliche Anleitung durch Richtlinien und Arbeitsanweisungen, 

- Auswahl und Aufbereitung des Medienangebotes, 

- Aufbereitung von Unterrichtsmedien (Einordnen von Medien In Un­

terrichtsmodelle und Erstellen von Medienhilfen für definierte 

Lernziele), 

- medienbezogene Aus- und Fortbildung von Bibliothekaren, Lehrern 

und anderen Mitarbeitern für die Arbeit mit Medien. 

Sind Gemeinden für diese Aufgabe nicht zuständig, werden vertragliche 

Regelungen mit den Schulträgem empfohlen. 
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Fachliche Leitung 

Die Leitung der Schulbibliothek sollte grundsätzlich einer biblio­

thekarischen Fachkraft mit pädagogischen Kenntnissen übertragen wer­

den, die gemeinsam mit Pädagogen Bestandsaufbau und -erschließung so­

wie die pädagogisch-didaktische Vermittlung Übernimmt. Mehrere kleine­

re Schulbibliotheken sollten durch eine bibliothekarische Fachkraft 

geleitet werden. 

Für eine Übergangszeit kann eine Schulbibliothek auch von einem Pä­

dagogen mit bibliothekarischen Fachkenntnissen betreut werden. 

3.1242 Krankenhausbibliotheken 

Zur Versorgung der Kranken mit Literatur und anderen Medien richten 

Öffentliche Bibliotheken in Krankenhäusern Patientenbibliotheken ein. 

Werden die Krankenhäuser von einem anderen Träger als dem der Öffent­

lichen Bibliothek unterhalten, so sind mit diesem vertragliche Rege­

lungen abzuschließen. Ein Arbeitskreis "Krankenhausbüchereien" bei 

der Arbeitsstelle für das Büchereiwesen hat "Richtlinien für Kranken­

hausbüchereien" ^ erarbeitet. In diesen Richtlinien sind die spezi­

fischen Richtwerte, Arbeiten und organisatorischen Voraussetzungen be­

schrieben. Es wird empfohlen, Patientenbibliothek und medizinische 

Fachbibliothek verwaltungsmäßig zusammenzufassen. Die getrennte Nut­

zung muß dabei gewährleistet sein. 

2.1243 Verwaltungsbibliotheken 

Zur sachgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt die Verwaltung 

ständig Informationen, z. B. über Rechts- und VerwaltungsVorschrif­

ten, über Fachgebiete ihres Aufgabenbereiches, Über Verwaltungs- und 

Organlsationskunde, Über Raum, Geschichte, Gesellschaft und Technik. 

Da die Aufgabe der Verwaltungsbibliothek mit der Aufgabe der Öffent­

lichen Bibliothek inhaltlich verwandt ist, kann die Verwaltungsbi­

bliothek örtlich aus Gründen wirtschaftlicher Organisation als Son­

derbibliothek der Örtlichen Öffentlichen Bibliothek funktionell an-
14) geschlossen werden '. 

^ Berlin DEV 1967. Bibliotheksdienst Beiheft 20. 

^ ) Vgl. KGSt-Bericht Nr. 21/1971 "Die Verwaltungsbücherei". 
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2.13 Rechtsformen 

Die Errichtung von Bibliothekssystemen, die den Bereich mehrerer Ge­

meinden oder Gemeindeverbände umfassen, erfordert in der kooperati­

ven wie in der integrierten Form normative Regelungen; Überörtlich 

erbrachte Leistungen setzen eine entsprechende anteilige Aufbringung 

der Mittel voraus* 

Im kooperativen System erfolgt diese Regelung überörtlicher Leistun­

gen und deren Finanzierung durch vertragliche Vereinbarung . 

In integrierten Systemen ist ein einheitlicher Rechtsträger für das 

gesamte System zu bestimmen: 

- Eine Gemeinde (GV) kann durch Vertrag zum Träger des Gesamtsystems 

werden. Der Vertrag hat zugleich die finanzielle Beteiligung zu 

regeln. 

- Die beteiligten Gemeinden (GV) können eine selbständige Rechtsper­

sönlichkeit bilden. Als Rechtsform für eine solche Regelung kommt 

die Juristische Person des privaten wie öffentlichen Rechts in Be­

tracht, z. B. Verein, Zweckverband . 

2.2 Organisatorische Eingliederung nach dem Verwaltungsgliederungsplan 

Die Öffentliche Bibliothek ist z. Z. nach den organisatorischen 

Empfehlungen der KGSt eine selbständige Organisationseinheit der Am-

terebene mit Betriebscharakter. Sie hat einen verantwortlichen, fach­

lich vorgebildeten Leiter. Hinsichtlich der Wahrnehmung bestimmter 

Verwaltungsarbeiten ist sie dem 41 Kulturamt zugeordnet \ 

Die Öffentliche Bibliothek ist ein Anwendungsfall der im KGSt-Gutach-

ten "Verwaltungsgliederungsplan" vorgesehenen besonderen Organi­

sationsform, wonach für den Vollzug spezieller fachlicher Aufgaben 

einzelner Aufgabengruppen Organisationseinheiten zu errichten sind, 

die weder Einzelverwaltungen noch Amt sind. Diese Einrichtungen voll­

ziehen die ihnen zugewiesenen Aufgaben fachlich in eigener Verant-

.^ Vgl. KGSt-Gutachten "Zwischengemeindliche Zusammenarbeit". Köln 1963. 
) Beispiele eines privatrechtlich organisierten Bibliothekssystems sind der 

Deutsche Grenzverein für Kulturarbeit im Landesteil Schleswig e. V. und 
. der Bücherei verein Holstein e. V. 

17) Vgl. KGSt-Gutachten "Verwaltungsgliederungsplan". S. '13, 46 ff. und 8l -
85, und KGSt-Gutachten "Verwaltungsorganisation der Kreise", Teil l"lnsti-

Tos tutlonelle Organisation". Köln 1972. 
13) a. a. 0. 
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wortung unmittelbar gegenüber dem Dezernenten oder bei der zwei­

stufigen Verwaltung gegenüber dem Verwaltungschef. Organisatorisch 

sind sie mit einem Amt verbunden, das für die Einrichtung Je nach 

örtlicher Regelung bestimmte Verwaltungsarbeiten, insbesondere das 

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, übernimmt. Im Rahmen der 

kommunalen Systematik werden diese Einrichtungen als Organisations­

einheiten eigener Art bezeichnet. 

Zur Erfüllung der in der Aufgabengruppe "Bibliothekswesen" zusammen­

gefaßten Teilaufgaben sind organisatorische und verwaltungstechni­

sche Arbeiten erforderlich.Sie können in der Regel von der Verwal­

tungsabteilung des Kulturamtes nur geleistet werden, wenn diese Ab­

teilung entsprechend ausgestattet ist. 

Kriterien für die Bildung der Organisationseinheit "Amt" sind Aufga-

benumfang und Zielsetzung, Bedeutung und CröSe der Organisationsein, 

heit sowie die für den Verwaltungsvollzug erforderliche Finanz- und 

Personalausstattung. 

Die Öffentliche Bibliothek sollte als selbständiges Amt eingerichtet 

werden, wenn sich diese Organisationsform vom Haushaltsvolumen und 

von der Personalausstattung her rechtfertigen läßt und wenn darüber 

hinaus der Umfang der Verwaltungsarbeiten Personal des allgemeinen 
19) 

nichttechnischen Verwaltungsdienstes erfordert . 

Nach den vorstehend aufgeführten Grundsätzen ist zu entscheiden, ob 

die Öffentliche Bibliothek als selbständiges Amt oder als Organisa­

tionseinheit der Ämterebene einzurichten ist. In der Regel wird das 

örtliche integrierte Öffentliche Bibliothekssystem mit Zentralbiblio­

thek und angeschlossenen Bibliotheken als selbständiges Amt einzu­

richten sein. 

Vgl. Ziffer 5.2 - Arbeitsverteilung nach typischen Arbeitsplätzen -. 
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2-3 Gliederung der Zentralbibliothek 

Um eine einheitliche Organisationsstruktur der Öffentlichen Biblio­

theken und damit eine Vergleichbarkeit der verschiedenen Größenklas­

sen zu erreichen, wird empfohlen, die allgemein gültigen Organisa­

tionsprinzipien und -methoden insbesondere für die Gliederung der 

zentralen Bibliotheksverwaltung anzuwenden, z. B. die Grundsätze der 

Arbeitsorganisation (Abteilung, Sachgebiet) 

Es wird empfohlen, die Zentralbibliothek in Abteilungen bzw. Sachge­

biete zu gliedern (vgl. Anlage 2 ) : 

- Verwaltung, 

- Bestandsaufbau und -erschlleßung, 

- Benutzerdienste. 

Je nach Größe der Öffentlichen Bibliothek und dem quantitativen und 
21) 

qualitativen Umfang der Aufgaben können weitere Abteilungen bzw. 

Sachgebiete gebildet werden (z. B. Schulbibliotheken, Musikbiblio­

thek). 

2.31 Abteilung/Sachgebiet "Verwaltung" 

Die bibliothekarischen Fachkräfte sind von den unter Ziffer 4.21 des 
25) 

Gutachtens aufgeführten Verwaltungsarbeiten zu entlasten '. Dies 

erfordert eine ausgebaute und leistungsfähige Verwaltungsabteilung. 

Neben allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten sind Planungs- und Or­

ganisationsarbeiten in Verbindung mit 10 Hauptamt zu erledigen. Au­

ßerdem sind die Teilaufgaben "Zusammenarbeit mit anderen Bildungs­

einrichtungen" und "Öffentlichkeitsarbeit" zu erfüllen. 

^°) Vgl. KGSt-Cutachten "Verwaltungsgliederungsplan", S. 38 ff. 

21) 
a. a. 0.,S. 39. 

^ ) Vgl. Ziffer 5 - Arbeitsverteilung -. 
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2.32 Abteilung "Bestandsaufbau und -erschlleSung" (Lektorat) 

Dieser Abteilung sollten folgende Aufgaben übertragen werden: 

- Sichtung, Beurteilung, Auswahl, 

- Systematisierung, 

- Schlagwortgebung, 

- Katalogisierung, 

- Dokumentation. 

Folgende Sachgebiete werden vorgeschlagen* 

- Geisteswissenschaften, 

- Naturwissenschaften, 

- Technik, 

- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Recht, 

- Schöne Literatur, 

- Kinder- und Jugendliteratur; 

- Katalogisierung, 

- Zentralkatalog, 

- Dokumentation. 

Eine andere Aufgliederung ist Je nach CröBe der Bestände und den 

Sondersammelgebieten möglich. 

2.33 Abteilung "Benutzerdienste" 

Die Abteilung sollte umfassen: 

- zentrale Benutzerdienste 

(Ausleihe Zentralbibliothek, Informations- und Auskunftsdienst, 

auswärtiger und interner Leihverkehr, Magazin), 
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- dezentrale Benutzerdienste 

(Auf- und Ausbau der Öffentlichen Bibliothek nach der vorgegebe­

nen Planung, Entwicklung und Koordinierung von Benutzerdiensten 

in den Bibliotheken der Grundversorgung, Mittelpunktbibliotheken 

und Sonderbibliotheken). 

2.4 Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken, Institutionen und Einrich­

tungen 

2.4l Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken 

Öffentliche Bibliotheken sollten mit Bibliotheken anderer Träger zu­

sammenarbeiten. Dazu gehören: 

- Hochschul- und Spezialbibliotheken, 

- Bibliotheken staatlicher Ämter und Institute, 

- Werksbibliotheken und Bibliotheken von Handelskammern, Handwerks­

kammern usw., 

- Bibliotheken von Kirchen, 

- Truppenbüchereien, 

- Bibliotheken in Strafanstalten, 

- Bibliotheken von privaten Verbänden und Vereinen, Gesellschaften 

und Gruppen. 

Beispiele der Zusammenarbeit: 

- Organisation und Abwicklung des Leihverkehrs, 

- Nachweis über die am Ort oder in der Region vorhandenen und für 

die Benutzung relevanten und verfügbaren Bestände, insbesondere 

Zeitschriften, durch ein zentrales, jedermann zugängliches Kata­

logwerk, 

- Absprachen und Vereinbarungen über den Bestandsaufbau. 

Es empfiehlt sich, die planmäßige Zusammenarbeit zwischen Bibliothe­

ken verschiedener Träger durch vertrag1iche, die Kontinuität der Ar­

beit sichernde Regelungen zu festigen und zu erweitem. 
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2.42 Zusammenarbeit mit übergreifenden fachlichen Institutionen und Ein­

richtungen 

Mit der Wahrnehmung übergreifender fachlicher Funktionen für Öffent­

liche Bibliotheken sind gegenwärtig unterschiedlich benannte, von 

verschiedenen Trägem unterhaltene und mî t unterschiedlichen Aufga­

ben betraute Institutionen und Einrichtungen tätig. Auf regionaler 

Ebene arbeiten Büchereiverbände bzw. -vereine, staatliche Bücherei­

stellen. Auf Landesebene werden übergreifende fachliche Funktionen 

von Landesbehbrden, Lande sbibllotheksämtem und Verbänden der Biblio­

theksträger sowie Landesbildstellen wahrgenommen. Auf Bundesebene 

sind der Deutsche Büchereiverband mit seiner Arbeitsstelle für das 

Buchereiwesen als Einrichtung der Träger Öffentlicher Bibliotheken 

und die Einkaufszentrale für Öffentliche Büchereien sowie das Insti­

tut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht tätig. Die 

Fachkonferenz der staatlichen Büchereistellen, die Arbeitsstelle 

für Bibliothekstechnik, bibliothekarische Ausbildungsinstitute, Zen­

tralkataloge, Personalverbände bearbeiten bestimmte bibliothekari­

sche Fachfragen und -aufgaben. 

Die Öffentlichen Bibliotheken werden durch die Übergreifenden fach­

lichen Institutionen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. 

Es wird empfohlen, eng mit diesen Instituten und Einrichtungen zu­

sammenzuarbeiten und ihre Dienste und Arbeitsergebnisse zu nutzen. 

2.43 Zusammenarbeit mit anderen Blldungs- sowie Kultureinrichtungen 

Öffentliche Bibliotheken arbeiten mit anderen Bildungs- sowie Kul­

tureinrichtungen und interessierten Gruppen zusammen. Die Zusammen­

arbeit erfolgt mit unterschiedlicher Intensität und Verbindlichkeit 

und kann vom Erfahrungsaustausch und allgemeinen Absprachen bis zu 

konkreten Vereinbarungen und gemeinsamen Aktivitäten reichen. Beim 

Bestandsaufbau berücksichtigen die Öffentlichen Bibliotheken deren 

Interessen. 

Eine enge Zusammenarbeit ist mit kommunalen Bildungs- sowie Kultur­

einrichtungen notwendig. Die Öffentlichen Bibliotheken stellen da­

bei die Medien und Informationsdienste bereit, die von den Einrich­

tungen benötigt werden. Dies gilt vor allem bei der Einrichtung von 

Selbstlemzentren. 
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Wegen der erheblichen Kosten für die Beschaffung und Wartung audio­

visueller Medien und ihrer zunehmenden Bedeutung als Informationsträ­

ger hat die Öffentliche Bibliothek auf diesem Gebiet mit der Bildstel­

le besonders zusammenzuarbeiten. Weitere Formen der Zusammenarbeit 
23) sind zu erarbeiten * 

Empfohlen werden folgende Kooperationsformen: 

- Absprachen z. B. zwischen Öffentlicher Bibliothek, Bildstelle und 

Volkshochschule über Auswahl, Anschaffung und Bestandsaufbau (Ma­

terialien, Geräte) sowie Wartung der technischen Geräte; 

- gegenseitiger Bestandsnachweis durch Austausch der Kataloge, so­

weit sie sich auf audiovisuelle Medien beziehen; 

- gegenseitige Entleihmöglichkelten, die es zulassen, da3 die Insti­

tute im internen Verkehr bestimmte Materialien und Geräte austau­

schen und ihren Benutzem zugänglich machen. 

Vgl. Empfehlung des Präsidiums des Deutschen Städtetages vom 20. 12. 1972 
zur Zusammenarbeit von Bildstelle und Öffentlicher Bibliothek auf kommuna 
ler Ebene. 
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3. Betriebliche Grundlagen 

3.1 Organisatorische, personelle und finanzielle Mittel 

Zur Erfüllung der genannten Aufgaben müssen der Öffentlichen Biblio­

thek unter Anwendung der allgemein gültigen Organisationsprinzipien 

der Kommunalverwaltung ausreichend Personal und genügend finanzielle 

Mittel zur Verfügung stehen. Außerdem bedarf die Öffentliche Biblio­

thek eines verkehrsgünstigen Standortes, geeigneter Unterbringung 

und funktionsgerechter Einrichtung '. 

3.2 Fachlicher Standard 

3.21 Fachliche Leitung 

Der Leiter der Öffentlichen Bibliothek muß eine abgeschlossene bi­

bliothekarische Fachausbildung haben. 

Kleine Bibliotheken der Grundversorgung können mittelbar fachlich ge­

leitet werden (Bibliotheksassistent), wenn sie einem Bibliothekssy-
25) 

stem angeschlossen sind . 

3*22 Bestand 

3.221 Grundsatz 

Die Bestände der Öffentlichen Bibliothek sollen qualitativ ausgewo­

gen und quantitativ ausreichend sein. Sie sollen dem neuesten Stand 

der gesellschaftlichen, kulturellen und technischen Entwicklung ent­

sprechen und Medien aller Art enthalten. 

3.2211 Bücher 

Der größte Teil des notwendigen Bestandes der Öffentlichen Biblio­

thek sind Bücher. 

Monographien (Einzelschriften) werden in der Regel ausgeliehen und 

außerhalb der Bibliothek genutzt. Lexika, Enzyklopädien u. a. Infor­

mationsbestände werden dagegen in den Räumen der Bibliothek verfüg­

bar gehalten (Informatlons- und Handbibliothek). 

24) 
Vgl. Ziffer 7 - Bauten, Räume und Einrichtung -. 

^ vgl. Ziffer 5.27 - Bibliotheksassistent als Leiter einer Bibliothek der 
Grundversorgung (Zweigbibliothek) -. 
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3.2212 Zeitungen und Zeitschriften 

Zeitungen dienen der Meinungsbildung und der aktuellen Information 

in besonderem Maße. Die Öffentliche Bibliothek hält Tages- und Wochen-

Zeitungen bereit. 

Zeitschriften unterrichten den Benutzer über Probleme der Zeit sowie 

Über aktuelle Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung. Dem wach­

senden, differenzierten Informationsbedürfnis auf allen Gebieten 

kann ohne Zeitschriften nicht mehr entsprochen werden. Sie gehören 

daher zum Grundbestand Öffentlicher Bibliotheken. 

3.2213 Sonstige Druckschriften 

Neben Büchern, Zeitungen und Zeitschriften vermitteln Druckschriften 

aller Art aktuelle Informationen zu politischen Tagesfragen und wis­

senschaftlichen Problemen. Die Öffentliche Bibliothek stellt daher 

für die Benutzer Informationsberichte, Reports, Broschüren, Pro­

spekte, Ausschnittsammlungen u. ä. zur Verfügung. 

3.2214 Audiovisuelle Medien 

Begriff 

Als audiovisuelle Medien im weiteren Sinne werden alle Materialien 

und Geräte bezeichnet, mit deren Hilfe visuelle, auditive oder audio­

visuelle Vermittlung von Informationen aller Art erfolgt. 

Materialien sind Träger von gespeicherten Informationen. Geräte er­

möglichen die Wiedergabe der Trägermaterialien. 

Visuelle Medien 

Materialien: Dias (Dia-Serien), Filmstreifen/Arbeitsstreifen, Ar­

beitsfolien (Sätze), Mikrofilme, Globen usw. 

Geräte: Dia-, Film- und Arbeitsprojektoren, Mikrolesegeräte usw. 

Auditive Medien 

Materialien: Schallplatten, Tonbänder, Tonband-Kassetten usw. 

Geräte: Schallplatten-Abspielgeräte, Tonbandgeräte, Kassetten-

Recorder usw. 
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Audiovisuelle Medien (im engeren Sinne) 

Materialien: Tonfilme, Bildplatten, Video-Bänder, Video-Kassetten 

usw. 

Geräte: Tonfilmprojektoren, Bildplattenspieler, Video-Recorder 

Die audiovisuellen Medien sind ein wichtiger Teil des Bestandes, 

weil sie 

- oft die einzige oder optimale Form sind, in der bestimmte Infor­

mationen Übermittelt werden, 

- z. T. eine sehr hohe Speicherkapazität aufweisen, 

- für alle Wissensgebiete angeboten werden, 

- in der Medienkombination das Buch oder einander wirkungsvoll er­

gänzen, 

- neue Formen des Lehrens und Lernens eröffnen und zur Beseitigung 

von Lembarrieren beitragen können, wenn sie didaktisch aufberei­

tet sind, 

- soziale und individuelle Lernprozesse unterstutzen können, 

- für die kreative Eigentätigke*^ .:nd die Freizeitgestaltung beson­

ders geeignet sind. 

3.222 Riehtzahlen 

Es wird empfohlen, die Öffentliche Bibliothek mit zwei Bänden/Bedien­

einheiten ^ je Einwohner des zu versorgenden Gebietes auszustatten, 

wobei die Bibliothek der Grundversorgung mindestens 10.000 Bände/Me-
27) 

dleneinheiten umfassen muß '. Auf diese Richtzahlen sind wissen-

26) 
Vgl. Ziffer 3.61 - Medieneinheit 

27) 
' Vgl. Bibliotheksplan - II. Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes 

für die Bundesrepublik Deutschland -. Berlin 1973; und 2. Empfehlung der 
Kultusministerkonferenz zum Öffentlichen Bibliothekswesen - KMK-Beschluß 
vom 3. 12. 1971. 
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schaftliche Altbestände nicht anzurechnen. Bestände von Institutsbe­

zogenen Bibliotheken (z. B. Schul-, Museumsblbllotheken) sind nur 

dann anzurechnen, wenn sie der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich 

und für sie nutzbar sind. 

Der Aufbau der Bestände der Öffentlichen Bibliothek entsprechend den 

genannten Richtzahlen sollte in einem Mehrjahresplan festgelegt wer­

den. Es empfiehlt sich, die für diesen Aufbau erforderlichen Mittel 

in gleichmäßigen Jährlichen Raten anzusetzen, um zu gewährleisten, 

daß das Ausbauziel innerhalb des festgesetzten Zeitraumes erreicht 

wird. 

Beispiel: 

Bezogen auf 10 Jahre gilt folgende Formel: 

Differenz zwischen Ist- und Sollbestand 
10 Jahre 

Der Bestand der Öffentlichen Bibliothek Ist außerdem fortlaufend zu 

erneuern. Als Emeuerungsquote für Verschleiß und inhaltliche Veral-

terung des Bestandes sind jährlich 12 % des Ist-Bestandes anzustreben. 

Keinesfalls sind 8 % zu unterschreiten. 

Die so errechnete Emeuerungsquote Ist der Aufbauquote hinzuzurech­

nen. 

Der zusätzliche Zeitschriftenetat hängt vom Ausbaustand der einzel­

nen Öffentlichen Bibliothek ab. Er sollte 10 % des ermittelten An­

schaffungsetats betragen. 

Die Aufgabe der Öffentlichen Bibliothek, Informationsdienste zu lei­

sten, setzt ausreichende und vielseitige Auskunftsbestände voraus. 

Dieser Bestand einschließlich fremdsprachlicher Arbeitsmittel sollte 

5 % des Bestandes umfassen. 
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Richtzahlen für Schulbibliotheken (Mediotheken) 

Die folgenden Werte für den Bedarf an Büchern, Zeitschriften und 

Zeltungen entsprechen dem derzeitigen Stand der Fachdiskussion . 

Sie sind durch Erfahrungen und ausländische Vergleiche abgesichert. 

Dagegen fehlt es an entsprechenden Werten für den Bereich der audio-
29) 

visuellen Medien '. Als vorläufige Anhaltspunkte für einen angemes­

senen Bestand der Schulbibliotheken werden nur Verhältniszahlen für 

Bücher, Zeitungen und Zeitschriften genannt. 

Diese Zahlen stellen vorläufige Mindestwerte für Arbeitsbestände 

dar und beziehen vorhandene aktuelle Bestände mit ein. Es ist mög­

lich, die angeführten Zahlen mittelfristig zu erreichen. Unberück­

sichtigt bleiben in den folgenden Verhältniszahlen die Medienbestän­

de für die freie Interessenbetätigung. Sie können entweder von der 

Öffentlichen Bibliothek oder von der Schulbibliothek zusätzlich be­

reitgestellt werden. 

Bemessungsgrundlage für die Arbeitsbestände ist jeweils die Zahl der 

Schüler einer Schule/eines Schulzentrums. 

Primarstufe: 3 Bande je Schüler, zuzügl. AV-Materialien, 

5 Zeitschriften und Zeitungen; 

Sekundarstufe I: 5 - 8 Bande je Schüler, zuzügl. AV-Matertalien, 

10 - 40 Zeltschriften und Zeitungen; 

Sekundarstufe II: 

Vollzeitform: 10 Bände je Schüler, zuzügl. AV-Materiallen, 

Teilzeitform: 3 Bände je Schüler, zuzügl. AV-Materlalien, 

3 0 - 8 0 Zeitschriften und Zeitungen. 

Diese Bestandszahlen, die Über den Werten für die Öffentliche Biblio 

thek liegen, sind aus pädagogischen Gründen erforderlich. 

) Vgl. Berlin D9V 1972, Bibliotheksdienst Beiheft 77. 
29) 

^' Hinsichtlich des Medieneinsatzes in Schulen liegen inzwischen eine Reihe 
von Veröffentlichungen vor, in denen mehr oder weniger konkrete Vorstel­
lungen entwickelt werden. Keine der darin enthaltenen Empfehlungen er­
scheint z. Z. so ausreichend abgesichert, daß sie als Standards in dieses 
Cutachten übernommen werden konnten. Die KGSt behält sich daher zu einem 
späteren Zeltpunkt eine Stellungnahme vor. 



- 30 -

Rieht zahlen für Musikbibliotheken 

Musikbibliotheken bieten neben musikalischer Fachliteratur Musika­

lien (Noten), Tonträger (Schallplatten, Kassetten, Tonbänder) und 

sachbezogene AV-Materialien an. 

Der Umfang und die Differenzierung der Bestände richten sich nach 

örtlichen Voraussetzungen, wobei in Gemeinden mit Musikschulen, Thea­

tern, Orchestern, Musikvereinen usw. die Benutzungsansprüche wachsen. 

In mittelzentralen Einzugsbereichen ohne Musikschulen sollte ein Min­

destbestand von 1.000 Fachbüchern (davon 10 % Nachschlagebestand), 

4.000 Musikalien (Noten), 5 Zeitschriften und - bei Präsenzbenutzung < 

1.000 Tonträgem zur Verfügung stehen. Dagegen sollte dieser Mindest­

bestand in mittelzentralen Einzugsbereichen mit Musikschulen 1.500 

Fachbücher (davon 10 % Nachschlagebestand), 8.000 Musikalien (Noten), 

10 Zeitschriften und - bei Präsenzbenutzung - 2.000 Tonträger umfas­

sen. 

In oberzentralen Einzugsbereichen umfaßt der Mindestbestand 3.000 

Fachbücher (davon 10 % Nachschlagebestand), 16.000 Musikalten (No­

ten), 30 Zeitschriften und - bei Präsenzbenutzung - 3-000 Tonträger 

bzw. - bei Ausleihbenutzung - 5.000 Tonträger. 

3.23 Bestandserschließung 

Voraussetzung für die Benutzung der Medienbestände ist ihre formale 

und inhaltliche Erschließung, die nach fachlich festgelegten Regeln 

erfolgt. 

Kleine Bibliotheken der Grundversorgung können diese Aufgabe nicht 

ausreichend wahrnehmen. Es wird daher empfohlen, daß dieser Er-
30 

schlieBungsdienst von der Zentralbibliothek des Bibliothekssystems 

übernommen wird. 

Für die Bestände der Schulbibliotheken ist das in der Öffentlichen 

Bibliothek gebräuchliche Regelwerk zu übernehmen und den Bedürfnisse^ 

der Schule und des Unterrichts entsprechend zu modifizieren. Das 

30) Vgl. Ziffer 2.123 - Zentralbibliothek 
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gilt insbesondere für den Schlagwortkatalog: er hat für die Arbeit 

in der Schule große Bedeutung, da alle Medien in ihm aufgeschlüsselt 

sind. 

3*24 Fre ihandaufstellung 

Der Bestand der Öffentlichen Bibliothek soll In Freihandaufstellung 

angeboten werden, um den Benutzem die Möglichkeit zu geben, sich 

frei und ungehindert zu informieren. Weniger aktuelle und wertvolle 

Bestände, Sondersammlungen und bestimmte audiovisuelle Materialien 

können magaziniert werden. 

3.25 Leihverkehr 

Weder die einzelne Öffentliche Bibliothek noch das Bibliothekssystem 

sind in der Lage, alle Medien, die von den Benutzem angefordert wer­

den, aus eigenen Beständen bereitzustellen. 

Es ist daher sicherzustellen, daß die Öffentliche Bibliothek über 

das Bibliothekssystem an den Leihverkehr der Bibliotheken angeschlos­

sen wird. Daraus ergibt sich zugleich auch die Verpflichtung, Medien 

aus eigenem Bestand an andere Bibliotheken auszuleihen. 

3.3 Benutzung 

Die Benutzung der Öffentlichen Bibliothek ist in Jeder möglichen 

Weise zu erleichtern. Dazu gehören neben einfachen formalen Bedin­

gungen für die Benutzung auch ausreichende Öffnungszeiten. 

3.31 Benutzungsrecht 

Das Benutzungsverhältnis kann öffentlich-rechtlich oder privatrecht­

lich gestaltet werden. Die Benutzung der Öffentlichen Bibliothek ist 

Jedermann zu gestatten; sie soll nicht auf die Einwohner der Gemeinde 

beschränkt bleiben. Nach vorliegenden Erfahrungen haben sich keine 

besonderen Schwierigkeiten bei der Mahnung oder Abholung von Büchern 

auswärtiger Benutzer ergeben. Der Weg der Amtshilfe hat sich als aus­

stehend erwiesen. 

Die Benutzung der Bibliothek wird durch eine möglichst einfache "Ord­

nung" geregelt (vgl. Beispiel Anlage 3 ) . 
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3.32 Öffnungszeiten 

Benutzbarkelt und Leistung der Öffentlichen Bibliothek werden durch 

die Dauer der Öffnungszeit wesentlich beeinflußt. 

Öffnungszeiten sollen den Bedürfnissen der Benutzer angepaßt sein. 

Sie sind so anzusetzen, daB alle Gruppen der Bevölkerung, insbeson­

dere die Berufstätigen, ausreichend Zelt zur Benutzung der Öffentli­

chen Bibliothek finden. Es sind gleichmäßige und regelmäßige Öffnungs 

zeiten festzulegen. 

Für Zentralbibliotheken wird eine Öffnungszeit von 60 Stunden an 6 

Wochentagen für erforderlich gehalten. Bibliotheken der Grundversor­

gung und Mittelpunktbibliotheken sollten mindestens 35 Stunden an 5 

Wochentagen einschl. Sonnabend geöffnet sein. Interne Arbeiten, vor 

allem Ordnungsarbeiten, sollen nach Möglichkeit die Öffnungszeiten 

nicht verkürzen. 

Schließungszeiten während der Schulferien usw. sind im Interesse der 

Benutzer abzulehnen. 

3.4 Gebühren 

Die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, die dem Bildungszweck bzw. 

der allgemeinen Informationsvermittlung dienen, liegt nicht nur im 

individuellen, sondern auch im gesellschaftspolitischen Interesse. 

Der finanzwirtschaftliche Ertrag der Bibliotheksgebühren ist gering. 

Für Öffentliche Bibliotheken werden durchweg beträchtliche Zuschüsse 

aus dem allgemeinen Haushalt, zum Teil aus staatlichen Mitteln, ge­

leistet. Kostendeckende Gebühren können bei Öffentlichen Bibliotheken 

nicht erhoben werden. Der Anteil des Cebührenaufkommens an den Ge­

samtausgaben für die einzelne Öffentliche Bibliothek liegt daher in 

der Regel weit unter 5 %. 
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Darüber hinaus erfordert die Gebührenerhebung einen hohen Verwal­

tungsaufwand: der Ausleihvorgang wird durch die mit der Gebührener­

hebung zusammenhängenden Arbeiten verzögert und erfordert einen hö­

heren Personalbedarf; der Rationalisierungseffekt mechanisierter 

und automatisierter Buchungsverfahren wird aufgehoben oder in Frage 

gestellt. Daraus ergibt sich, daB der für die Gebührenerhebung er­

forderliche Aufwand unwirtschaftlich ist. 

Es wird daher empfohlen, auf Anmelde- und Benutzungsgebühren zu ver­

zichten, Versäumnisentgelte (Mahngelder) ̂  ^ dagegen zu erheben und 

dieses Verfahren einheitlich und zügig durchzuführen. 

3*5 Vermögenswert 

Der Bestand der Öffentlichen Bibliothek ist ein Vermögenswert, für 

den der allgemeine Grundsatz der Vermögenserhaltung gilt. 

Es wird empfohlen, den Bestand der Öffentlichen Bibliothek als fe­

sten Wert nach globaler Schätzung (Durchschnittswert je Medienein­

heit) in die Vermögensrechnung einzusetzen und diesen Standardwert 

nur bei erheblichen Änderungen (z. B. Einrichtung von Zweigbiblio­

theken, Beschaffung von Sonderbeständen) zu berichtigen. 

3.6 Statistik 

Die Statistik gibt Auskunft über die Bibliotheksarbeit. Um die Wirk­

samkeit der Öffentlichen Bibliothek beurteilen zu können, sind die 

Ergebnisse der Statistik heranzuziehen. Sie kennzeichnen Entwicklungs 

tendenzen und zeigen Mängel an. Darüber hinaus erleichtem statisti­

sche Ergebnisse die Planungen für den Ausbau des Bibliothekssystems. 

Einheitliche Festlegungen von Zähleinheiten sind erforderlich, um 

Statistiken vergleichen zu können. Als Grundlage dafür dient die 

Empfehlung der UNESCO zur internationalen Vereinheitlichung der Bi­

bliotheksstatistiken ^ . 

31) Vgl. Ziffer 4 - Arbeiten - 323 Mahngelder 

52) 

^ ' Vgl. Empfehlung zur internationalen Vereinheitlichung von Bibliotheks­
statistiken (Arbeitsübersetzung); Berlin DBV 1971. Bibliotheksdienst 
5/1971, S. 215 - 255. 
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3.61 Bestandsstatistik 

Als Medieneinheiten gelten: 

- Band (die physische Einheit eines gedruckten oder beschriebenen 

Werkes, das in einem Einband oder einer Mappe enthalten ist), 

- Schallplatte (einzeln), 

- Tonband (Spule), 

- Film (Titel), 

- Filmstreifen, 

- Dia-Serie bzw. Diapositiv (falls einzeln katalogisiert und ein-

zeln ausleihbar), 

- Tonbandkassette, 

- Video-Kassette, 

- Arbeitsfolie (Satz), 

- Mikrofilm (Rolle), 

- Mikrofiches bzw. -cards (Stückzahl der Planfilme), 

- Spiel (Karton). 

Als Zugang gilt jede Medieneinheit, die im Laufe des Jahres durch 

Kauf, Schenkung oder Tausch erworben wird. 

3.62 Benutzer-/Entleiherstatistlk 

Bibliotheksbenutzer ist Jeder, der Dienstleistungen der Öffentlichen 

Bibliothek in Anspruch nimmt. Entleiher Ist jeder, der wenigstens 

einmal im Kalenderjahr eine Medieneinheit entliehen hat. 

Eine Statistik nach Berufsgruppen ist nur dann sinnvoll, wenn die Be 

rufsgruppen möglichst weitgehend untergliedert werden. Im Hinblick 

auf den Umfang der dafür erforderlichen Arbeiten und die geringe Aus 

sagefähigkeit sollte Jedoch auf die Erfassung der Berufsgruppen ver­

zichtet werden. 
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3.63 Ausleihstatistik 

Zu zählen sind ausgeliehene Medieneinheiten sowie ersatzweise ausge­

führte Kopierauftrage. Nicht gezahlt werden die an Kopiergeräten vom 

Benutzer selbst hergestellten Kopien. 

Bei manueller Frhebung und Einzeluntersuchungen sollte zweckmäßig 

nach den Grundsätzen der Repräsentativstatistik verfahren werden. 

Darüber hinaus ist es für einen überörtlichen Vergleich erforderlich, 

von einer einheitlichen Leihfrist - 4 Wochen - bei allen Öffentlichen 

Bibliotheken auszugehen. 

3*64 Besondere Analysen 

Besondere statistische Erhebungen sind für eine Analyse der einzel­

nen Arbeitsbereiche der Öffentlichen Bibliothek erforderlich. Sie er­

gänzen die Ergebnisse der laufenden Statistik und schaffen Grundlagen 

für die Bibliotheksplanung. Aus der Vielzahl der Möglichkeiten können 

hier nur einige als Beispiel angeführt werden-

- Ausleihanalyse einzelner Titel, Sachgebiete, Medienkategorien an 

Hand der relativen Ausleihhäufigkeit der Medien als Grundlage für 

Bestandsaufbau oder für die Akzentuierung der Hinweisarbeiten; 

- Feststellungen über den Gebrauch von Nachschlagewerken, Zeit­

schriften und sonstigen Präsenzbestähden als Grundlage für den 

Aufbau der Informationsabteilung usw.; 

- Untersuchung des Verhältnisses der Schülerzahl der einzelnen Schu­

len, evtl. Klassen, zur Zahl der Leser aus den einzelnen Schulen 

als Grundlage für Hinweisarbeiten; 

- Untersuchungen über den Zusammenhang von Ausleihzahl und Besucher­

zahl, Über Arbeitsplatzbenutzer, über die Struktur der Betriebs­

zeiten (Tageszyklen, Wochenzyklen, Jahreszyklen) als Grundlage für 

den Bedarf an Raum und Arbeitsplätzen, für den Personaleinsatz 

(Dienstplan usw.) und für die Einführung von Rationalisierungs-

maßnahmen; 



- 36 -

- kartographische Benutzerstatistik zur Feststellung von "Einzugsbe­

reichen" als Grundlage für die Bibliotheksentwicklungsplanung, 

für Öffentlichkeitsarbeiten u. ä. 

3.65 Auswertung 

Die absoluten Jahreswerte ergeben bestimmte Relationen, die für Ana­

lysen, Vergleiche usw. wichtig sind. 

Einige Verhältniszahlen sind* 

Bestand : Einwohner * Medieneinheiten Je Einwohner 

Benutzer : Einwohner * Anteil der Benutzer an der Bevölke­

rung 

Entleihungen : Einwohner *- Entleihungen Je Einwohner 

Entleihungen : Bestand - Umsatz 

Aufwand : Einwohner = Kosten der Bibliothek Je Einwohner 
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Arbeiten 

1 Erfassung! typischer Arbeitsvorgänge 

Grundlage für Arbeitsablauf und Arbeitsverteilung und notwendige Vor­

aussetzung für die Beurteilung des Arbeitsaufwandes ist die Erfassung 

der in der Organisationseinheit Öffentliche Bibliothek anfallenden 

typischen Arbeitsvorgänge. 

Im folgenden Katalog werden typische Arbeiten aufgeführt, die auf 

ihre Notwendigkeit und die Art ihrer Durchführung untersucht wurden. 

2 Katalog der Arbeiten 

Die Ordnungszahlen des Kataloges bleiben für das gesamte Gutachten 

maßgebend. 

I Arbeiten im allgemeinen Verwaltungs- und Fachdienst 

10 Leitung 

II Allgemeine Verwaltungsarbeiten 

III Personalangelegenheiten 

112 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten 

113 Materialbeschaffung und -Verwaltung 

114 Sonstige Arbeiten 

115 Technische Arbeiten 

12 Beschaffung 

121 Bestellung 

122 Lieferungskontrolle 

123 Bestandsnachweis 

124 Bearbeiten der Rechnungen 

13 Allgemeiner Fachdienst 

131 Fachliche Dienstbesprechungen 

132 Aus- und Fortbildung 

133 Örtliche/überörtliche Zusammenarbeit 
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2 Arbeiten am Bestand 

21 Bestandsaufbau 

211 Sichtung 

212 Begutachtung 

213 Entscheidung über die Anschaffung (Kaufentscheid) 

22 Erschließung 

221 Inhaltliche Erschließung 

2211 Klassifizieren 

2212 Schlagwortgeben 

222 Formale Erschließung 

2221 Titelaufnahme 

2222 Einordnen in die Kataloge 

223 Technik der Einarbeitung 

224 Äußere Bearbeitung der Materialien 

225 Schlußkontrolle 

23 Bestandserhaltung 

24 Aussondern 

241 Verschlissene Materialien 

242 Inhaltlich veraltete Materialien 

25 Bestandsrevision 

3 Arbeiten im Benutzungsdienst 

31 Einführen in die Benutzung; Beratung und Information 

311 Einführen in die Benutzung 

312 Beratung 

313 Information 

32 Ausleihverfahren 

321 Ausleihverbuchung 

322 Vorbestellungen 

323 Mahngelder 

324 Leihverkehr der Bibliotheken 
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3241 Interner Leihverkehr innerhalb eines Bibliothekssystems 

3242 Regionaler Leihverkehr 

3243 Leihverkehr der deutschen Bibliotheken 

325 Wiedereinordnen der Materialien an ihren Standort 

33 

4 

4i 

42 

43 

44 

45 

5 

51 

52 

53 

531 

532 

533 

3 

Aufsicht 

Öffentlichkeitsarbeit 

Druckverzeichnisse 

Ausstellungen 

Veranstaltungen 

Kontaktarbeit 

Werbung 

Besondere Arbeitsgebiete 

Sondersammelgebiete 

SonderSammlungen 

Arbeiten mit besonderen Benutzergruppen 

Kinder und Jugendliche 

Alte Menschen 

Ausländer 

Arbeitsbeschre ibung 

Die Öffentliche Bibliothek hat ihre Aufgaben wirtschaftlich mit be­

darf sentsprechenden Leistungen zu erbringen . 

Dazu bedarf es ständiger Rationalisierung mit dem Ziel der qualita­

tiven und quantitativen Steigerung der Leistung durch zweckmäßige Or­

ganisation, insbesondere durch Verbesserung der funktionellen Organi-
54) sation ̂ '. Es ist laufend zu Überprüfen, ob die Arbeitsorganisation, 

d. h. die planmäßige Regelung (Ordnung und Anweisung) der Arbeitsaus­

führung durch eine günstigere Gestaltung des Arbeitsablaufes, Ein-

^ Vgl. KGSt-Gutachten "Aufgabengliederungsplan", S. 36 ff. 

3 ^ Vgl. KGSt-Bericht Nr. 12/1971 "Funktionelle Organisation" - Entwurf der 
Gliederung -. 
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führung neuer Arbeitsmittel (Vordrucke, Mechanisierung, Automation), 

zweckmäßigere Ausstattung und Anordnung der Arbeitsplätze, durch di< 

Schaffung günstigerer Arbeitsumstände oder eine andere Arbeitsvertej 
5*5) 

lung verbessert werden kann ̂  . 

Besonders wichtig sind folgende Grundsätze: 

1. Die Dienstkräfte in der Öffentlichen Bibliothek sind entsprechend 

ihrer Qualifikation zu beschäftigen ^ . 

2. Die Benutzung der Bibliotheksbestände und der sonstigen Einrich­

tungen der Öffentlichen Bibliothek ist zu erleichtem. 

3. Arbeiten für Verwaltungs- und Kontrollzwecke sind möglichst ein­

zuschränken. 

4. Technische Hilfsmittel sind in weitestem Umfang zu benutzen (z. ̂  

Druck- und Schreibautomaten, Vervielfältigungsgeräte, Datenverarg 

beitungsanlagen). 

1 Arbeiten im allgemeinen Verwaltungs- und Fachdienst 

10 Leitung 3?) 

Bestimmung von Grundsätzen, Richtlinien und Anweisungen für die SacM 

bearbeitung der der Bibliothek zugewiesenen Aufgaben in formeller ui 

materieller Hinsicht; Bibliotheksentwlcklungsplanung; Anordnung der 

zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erforderlichen Maßnahmen unf 

Einsatz der zugewiesenen Mitarbeiter und Arbeitsmittel im Rahmen dei 

festgesetzten Regelungen; Koordinierung der Tätigkeiten der unmitte 

bar nachgeordneten Mitarbeiter der Bibliothek durch Hinweise, Rück­

sprachen und Besprechungen; Kontrolle der unmittelbar nachgeordnete 

Mitarbeiter; Durchsicht der wichtigen Eingänge, Bearbeitungsverfügu 

gen; Beobachtung der Entwicklung des Fachgebietes und -Schrifttums; 

Entscheidung in grundsätzlichen fachlichen, personellen, organisato 

Tischen und finanziellen Angelegenheiten, soweit sie nicht dem Verw 

tungschef, dem Dezernenten oder anderen Ämtern (10 Hauptamt, 11 Per 

' Vgl. KGSt-Gutachten "Arbeitsuntersuchungen in der Kommunalverwaltung", 
4. Auflage. Köln 1967, S. 68. 

3 ^ a. a. 0. S. 29. 

3?) vgl. KGSt-Gutachten "Stellenplan, Stellenbewertung", 5- Auflage. Köln 

1970, S. 197 und 198. 
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sonalamt, 20 Kämmerei) obliegt; Entscheidung in besonders schwieri­

gen Einzelfällen; Prüfung und Unterzeichnung wichtiger Schriftstücke, 

soweit nicht dem Verwaltungschef oder dem Dezernenten vorbehalten; 

Mitarbeit bei besonders schwierigen Vorgängen und solchen von grund­

sätzlicher Bedeutung (wegen der Art dieser und der beiden zuletzt ge­

nannten Tätigkeiten wird auf die Arbeitsplatzbeschreibungen der je­

weils nachgeordneten Mitarbeiter Bezug genommen); abschließende Be­

arbeitung von Vorlagen an den Verwaltungschef, den Dezernenten, Fach­

ausschüsse der Gemeindevertretung und Aufsichtsbehörden; regelmäßige 

Besprechungen mit dem Dezernenten; Vertretung der Bibliothek in Fach­

ausschüssen und anderen Gremien; wichtige Besprechungen mit anderen 

Ämtern, Behörden und Einzelpersonen. 

II Allgemeine Verwaltungsarbeiten 

Der rationelle Betrieb der Öffentlichen Bibliothek erfordert neben 

bibliothekarischen Arbeiten auch allgemeine Verwaltungsarbeiten. 

18) 
III Personalangelegenheiten 

Übersicht Über die der Bibliothek zugewiesenen Mitarbeiter; Abstim­

mung dieser Übersicht mit dem Arbeitsverteilungsplan; Erledigung der 

aus dem Stellenplanverfahren sich ergebenden Arbeiten, insbesondere 

Anträge für Stellenvermehrung und Stellenhebung; Anträge für Beförde­

rung und Höhergruppierung; Beurteilung von Mitarbeitern; Stellungnah­

men zu Eingaben der Mitarbeiter; Krank- und Urlaubsmeldungen; Perso­

nalausfallstatistik; Erteilung von Berufsauskünften. 

112 Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten 

Aufstellen des Haushaltsplanentwurfes; Ausführung und Überwachung 

des Haushaltsplanes; Erarbeiten von Anträgen für Zuschüsse; Bearbei­

ten von Verwendungsnachweisen; Führen der Bürokasse; Gebührenangele­

genheiten; Veranlassen der Gebühreneinziehung im Mahnverfahren, der 

Einziehung von Medien oder des Medienersatzes über die Vollstrek-

kungsstelle der Stadtkasse oder durch das Rechtsamt; Arbeiten für 

die Betriebsabrechnung. 

Vgl. KGSt-Cutachten "Das Personalamt". Köln 1958, S. 17. 



- 4 2 -

113 Materialbeschaffung und -Verwaltung 

Veranlassen der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, BÜromate-

rial, Maschinen und Geräten; Beschaffung von sonstigem Bibliotheksbe­

darf, soweit übertragen; Veranlassen von Reparaturaufträgen; Inven­

tarisieren von Einrichtungsgegenständen, Maschinen und Geräten; Mate­

rialausgabe (vgl* auch 12 - Beschaffung). 

114 Sonstige Arbeiten 

Mitwirken bei der Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen; 

Mitwirken bei der Kontaktarbeit; Veranlassen von Druckaufträgen; Ver­

gabe von Buchbinderarbeiten; Mitwirken bei der Gebäude- und Fahrzeug­

verwaltung; Mitwirken bei der Klärung von rechtlichen Sachverhalten; 

allgemeine statistische und Berichtsarbeiten; Betriebsstatistik ^ ' , 

periodische und einmalige Verwaltungsberichte; Registratur; Behand­

lung von Fundsachen; Boten-, Hausmeister-, Pfbrtner-, Fahr-, Auf-

sichts- und Carderobendienst; Expedition; Packen, Dekorationsarbei­

ten. 

115 Technische Arbeiten 

Einbinden von Zeitschriftenjahrgähgen, Katalogen und Noten; Aufbin­

den von beschädigten Büchern; Verstärken von Broschüren; Aufziehen 

von Plänen und Bildern; Pflege und Reparatur von AV-Materiallen; 

Druck von Broschüren, Katalogen, Katalogkarten, Vordrucken; Anferti­

gen von Fotokopien; Pflege und Wartung von Maschinen und Geräten. 

12 Beschaffung 

Für die Beschaffung gelten die allgemeinen organisatorischen Grund-

40) 

sätze der KGSt für das Vergabewesen (Beschaffungswesen) . Hier­

nach ist die Beschaffung von Sachmitteln zu den zentralen Verwaltung^' 

aufgaben zu rechnen, die grundsätzlich vom 10 Hauptamt wahrgenommen 

werden. Es wird empfohlen, die Öffentliche Bibliothek als Beschaf­

fungsstelle für Medien aller Art (ohne Geräte) zu bestimmen. 

' Die erforderlichen statistischen Arbeiten sind unter Ziffer 3-6 behandelt 

40) 
Vgl. KGSt-Gutachten "Kommunales Vergabewesen". K81n 1970, und 

" "Kommunale Lagerwirtschaft". K81n 1962. 
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Die Beschaffung kann durch Örtliche Regelung auch auf andere Gegen­

stände des Bibliotheksbedarfs ausgedehnt werden. 

DarUber hinaus kann es örtlich zweckmäßig sein, der Öffentlichen 

Bibliothek die zentrale Beschaffung der o. g. Medien auch für die Ge­

samtverwaltung zu übertragen. 

Ausschreibungen für die Beschaffung von Medien entfallen. 

41) 
Zur Beschaffung der ausgewählten Medien gehören folgende Arbeiten ': 

- Bestellung, 

- Lieferungskontrolle, 

- Bestandsnachweis. 

121 Bestellung 

Die Bestellung, ggf. nach formaler Ergänzung der bibliothekarischen 

Angaben und Kontrolle an der Bestellkartei bzw. am Katalog, wird mit 

den erforderlichen Durchschlägen ausgeschrieben. Sie muß enthalten: 

Exemplarzahl, bibliographische Angaben, Lieferant, Datum, Verteiler. 

Es wird mit Bestellzetteln im internationalen Bibliotheksformat be­

stellt. Als Bestellformulare werden zweckmäßigerweise Endlosdurch-
42) 

schreibesätze ' benutzt. Bestellzettel lassen sich karteimäßig bei 

Bestellkartei und Lieferantenkartei, mit der interimistischen Ein­

ordnung in den Katalog und ggf. für die Inventarisierung verwenden. 

Das Bestellverfahren mit Listen erschwert den Bestellnachweis. 

Nach Abstimmung mit der Haushaltsüberwachungsliste gehen die Bestel­

lungen an den Lieferanten, die Durchschriften werden in die Lieferan­

ten- und in die Bestellkartei eingeordnet. Diese Arbeiten entfallen 

bei Automatisierung der Haushaltsüberwachung . 

4J) 

42) 
Vgl. KGSt-Gutachten "Der Vordruck in der Kommunalverwaltung", 3. Auflage. 

Vgl.. KGSt-Gutachten "Kommunales Vergabewesen". 

Vgl. KGSt-Gutacht 
Köln 1968, S. 32. 

'3) vgl. Ziffer 8.5 - Automation 
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Werden Medien zur Ansicht benötigt, wird eine Ansichtsbestellung auf 

besonders gekennzeichnetem Bestellzettel ausgeschrieben. Ansichtsbe­

stellungen sollten jedoch wegen der Arbeitsaufwendigkeit nur auf not­

wendige Fälle beschränkt werden* Es kann zweckmäßig sein, dem Liefe­

ranten Vordrucke der Lieferscheine zur Verfügung zu stellen. Dies 

gilt insbesondere bei vereinbarten Ansichtssendungen, da der Liefer­

schein bei Übernahme einer Sendung als Bestellzettel gilt. Nicht ver­

einbarte Ansichtssendungen sind abzulehnen. 

122 Lieferungskontrolle 

Die Kontrolle erstreckt sich auf Ausgabe, Auflage, Erscheinungsjahr, 

Preis und äußeren Zustand. Das gelieferte Material erhält den Ei­

gentumsstempel der Bibliothek. 

Bei Fortsetzungs- und Lieferungswerken ist die regelmäßige Lieferung 
441 

zu überwachen. Die Arbeit kann automatisiert werden 

Die Lieferung von Zeitungen wird durch das Auswechseln der Ausgaben 

kontrolliert. 

123 Bestandsnachweis 

Grundlage für den Bestandsnachweis ist der Gesamtkatalog. 

45) 
Der Bestandsnachweis ist einfach zu halten. Jede Bestandseinheit 

erhält eine Zugangsnummer. Zur Identifizierung von EinzelstUcken wird 

empfohlen, 

- die Durchschriften der Bestellzettel, laufend numeriert und in 

Blocks gebündelt, oder 

- die Rechnungsdurchschriften (auf gelieferten Vordrucken) der Lie­

feranten mit fortlaufender Numerierung, 

- bei automatisierten Verfahren die Erfassungsprotokolle 

zu verwenden. 

44) .. .. o. 

**5) vgl. Ziffer 3.61 - Bestandsstatistik -. 
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Gebundene oder mikroverfilmte Jahrgänge von Zeitschriften werden in 

dieser Form erfaßt. 

124 Bearbeiten der Rechnungen 

Der Bearbeitungsvorgang umfaßt: Prüfung der sachlichen und rechneri­

schen Richtigkeit; Anfertigen der Auszahlungsanordnung; Haushalts­

überwachung; Führen der Lieferantenkartei zur Überwachung der Auf-
46) 

tragsvergabe, soweit nicht automatisiert '. 

13 Allgemeiner Fachdienst 

In der Öffentlichen Bibliothek sind allgemeine Arbeiten im Fach­

dienst notwendig. 

131 Fachliche Dienstbesprechungen 

132 Aus- und Fortbildung 

Bibliothekarische Praktikantenausbildung (praktische Einführung, 

Überwachung der Arbeiten, Kolloquien, Besichtigungen); Ausbildung 

der Bibliotheksassistenten und -angestellten; Fortbildung der Biblio­

thekare sowie der Bibliotheksassistenten und -angestellten (Vortra­

ge, Besichtigungen, Teilnahme an Tagungen). 

133 Örtliche^überörtliche Zusammenarbeit 

Mitarbeit im Bibliothekssystem; Mitarbeit an Zentralkatalogen und 

ErschlieSungsdiensten; Verkehr mit staatlichen Fachstellen; Mit­

wirkung in Beiräten und Kommissionen von fachlichen Institutionen; 

Teilnahme an Fachtagungen und Konferenzen. 

Zusammenarbeit mit Bildungs- sowie Kultureinrichtungen auf lokaler 

und regionaler Ebene (z. B. mit VHS, Bildstellen, Museen, Theater 

u. a.). 

2 Arbeiten am Bestand 

21 Bestandsau fbau 

Der Beschaffung gehen Sichtung, Begutachtung und Auswahl voraus. 

Vgl. Ziffer 8.5 - Automation 
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211 Sichtung 

Durch Sichtung werden diejenigen Medien festgestellt, die für die 

einzelne Öffentliche Bibliothek in Betracht kommen. 

Hilfsmittel zur Sichtung sind u. a das "Börsenblatt für den Deut­

schen Buchhandel", das "Wöchentliche Verzeichnis" der Deutschen Bi­

bliographie, Literaturdienste für Bibliotheken (u. a. die "Informa­

tionsdienste" und der "Buchanzeiger" der EKZ), Verlagskataloge und 

Tages- und Wochenzeitungen sowie Fachzeitschriften. Hinzu kommen wei­

tere Hilfsmittel wie z. B. Fachbibliographien, Literatur-Anzeiger, 

Barsortimentskataloge, Kompendien-Kataloge, das "Verzeichnis liefer­

barer Bücher", Veröffentlichungen des "Institutes für Film und Bild", 

Auswahllisten der Arbeitsstelle für das Büchereiwesen, der Fachkonfe­

renz der staatlichen Büchereistellen und anderer Institute sowie ent­

sprechende Veröffentlichungen des Auslandes. 

Der Besuch von Antiquariaten und das Durcharbeiten von Antiquariats­

listen dienen Insbesondere dem Auffinden vergriffener Titel. 

Es ist empfehlenswert, für einzelne Fachgebiete mit leistungsfähigen 

Lieferanten besondere Vereinbarungen für Ansichtssendungen und Probe­

nummern zu treffen. 

212 Begutachtung 

Die Begutachtung (Annotation) dient als Grundlage der Kaufentschel-

dung und der ErschlieSung. Sie charakterisiert den Inhalt, die forma­

le Struktur, den Schwierigkeitsgrad und die Zielgruppe. Die Medien 

werden mit bereits erschienenen ähnlichen Werken verglichen und im 

Zusammenhang mit dem Gesamtwerk des Autors gesehen. Hinwelse auf die 

systematische Zuordnung sind zu geben. 

Als Hilfsmittel dienen ggf. Besprechungen In Fachzeitschriften sowie 

In Tages- und Wochenzeitungen. 
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Entscheidung über die Anschaffung (Kaufentscheid) 

Der Kaufentscheid wird von der Öffentlichen Bibliothek in fachlicher 

Unabhängigkeit getroffen. 

ErschlieBung 

Erschließung ist die inhaltliche und formale Ordnung der Medien nach 

einheitlichen Regeln. 

Die Öffentliche Bibliothek kann ihrer Aufgabe nur gerecht werden, wem 

sie den ständig wachsenden Bestand unterschiedlichster Informationen 

durch einheitliche Ordnungssysteme erschließt und damit vielfältig 

nutzbar macht. 

Es wird vorgeschlagen, die ausschließlich aktualitätsbezogenen kurz­

lebigen Medien im vereinfachten Verfahren in die Bestände der Öffent­

lichen Bibliothek einzuarbeiten. Hierbei sollte auf die Erschließung 

durch Kataloge verzichtet werden, da diese Literatur in kurzer Zeit 

ihre Bedeutung verliert, andererseits aber wertvolle Arbeitszeit ge­

wonnen wird. 

U. a. können in Frage kommen: 

- Alptiabetischer Katalog als Grundlage für die formale Erschließung. 

Als Gesamt-(Verwaltungs-/Arbeits-)Katalog dient er gleichzeitig alf 

Bestandsnachweis für die Bibliothek und als Orientl^rungshllfe für 

alle bibliothekarischen Arbeiten; 

- Systematischer Katalog als Übersicht über die Bestände eines be­

stimmten Sachgebietes; 

- Schlagwortkatalog. Er führt vom möglichst engen Einzelbegriff zu 

den Medien; 

- SchlagwortIndex. Er führt zu den Sachgruppen der Systematik. 

- Stoffkreiskatalog als zusätzliches Hilfsmittel für den Bereich der 

Belletristik und Jugendliteratur. 
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221 Inhaltliche Erschließung 

Es sind folgende Arbeiten erforderlich: 

Ermitteln des Inhaltes; Auswerten von Besprechungen; Vergleich mit 

dem bereits vorhandenen Bestand; ggf. Ermitteln inhaltlicher Verwei­

sungen; Besprechungen der Fachbearbeiter untereinander über richtige 

Zuordnung und Verweisungen, evtl. auch mit Fachleuten außerhalb der 

Bibliothek; Formulieren von Kurzcharakteristiken, Untertiteln, didak­

tischen und technischen Hinweisen bei AV-Materialien. 

Es wird empfohlen, die inhaltliche Erschließung auf lokaler/regiona-

ler Ebene zu zentralisieren " . 

2211 Klassifizieren 

Klassifizierungsarbeiten sind für das Einordnen der Medien in die Auf­

stellungen, den "Systematischen Katalog" und den "Stoffkreiskatalog" 

erforderlich. 

Grundlage für das Klassifizieren ist ein festgelegtes gegliedertes 

und stetig fortzuentwickelndes Schema aller Wissensgebiete (Systema­

tik), geordnet nach Fächern und Sachgebieten. Diese Systematik muß 

auch die Einordnung der AV-Materialien ermöglichen. 

Für differenzierte Bestände bei Neueinrichtung und Neuordnung von Bi­

bliotheken wird empfohlen, die Duisburger Fassung der "Allgemeinen Sy 
48) 

stematik für Büchereien" (ASB) zu verwenden 

2212 S chlagwortgeben 

Die Schlagwortvergabe ist für Schlagwortkatalog und Schlagwortindex 

(Schlagwortregister) erforderlich. Der Inhalt der Medien wird unter 

Verwendung vorhandener Regeln und Schlagwortlisten durch charakteri­

stische Schlagwörter erfaßt. Für die Aufstellung der Schlagwortlisten 

wird auf die "Erlanger Regeln" -̂ ' verwiesen. Die Entwicklung einer 

allgemein verbindlichen Schlagwortregelung ist anzustreben. 

4y) Vgl. Ziffer 2.123 - Zentralbibliothek -. 
48) Eine Studiengruppe der Deutschen Bibliothekskonferenz hat Grundlagen zu 

einer Einheitsklassifikation, die für alle Bibliotheken verwendbar sein 
soll, erarbeitet (Berlin DBV 1972, Bibliotheksdienst Beiheft ?8/79). 

^9) Regeln für die Schlagwortkatalogisierung; eine Gemeinschaftsarbeit a. d. 
Universität Erlangen; 2. verb. Auflage, Verlag Universitätsbibl. Erlangen, 
1958. 
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222 Formale Erschließung 

2221 Titelaufnahme 

Abfassen der Titelaufnahme, ggf* mit Hilfe bibliographischer Mach­

schlagwerke. Die Aufnahme erfolgt nach feststehenden Regeln. 

Zur Vereinheitlichung der Katalogisierung, insbesondere im Hinblick 

auf die Datenübernahme von anderen Bibliotheken, ist das bei der 

Deutschen Bibliothek verwendete Regelwerk zu benutzen. Eine nicht 

fachgerechte Anlage der Titelaufnahme nach eigenen "Regeln" ist ab­

zulehnen. 

2222 Einordnen in die Kataloge 

Die Titelaufnahme wird nach einheitlichen Ordnungsprinzipien in die 

verschiedenen Kataloge Übernommen. 

223 Technik der Einarbeitung 

Die Ergebnisse der inhaltlichen (221) und der formalen (222) Er­

schließung werden nach festgelegtem Schema auf einem Grundzettel 

oder Erfassungsbeleg festgehalten. Von diesen werden die Angaben 
50) 

für die Herstellung der Katalogkarten (internationales Format) 
51) oder von Bandkatalogen ' Übernommen. 

Die Karten werden maschinell vervielfältigt (Anzahl nach Bedarf), 

sortiert und in die Kataloge eingeordnet. Interimszettel werden ent­

fernt. 

224 Äußere Bearbeitung der Materlallen 

Die Medien kennen für die Ausleihe haltbar gemacht werden, z. B. 

mit Klebefolie; sie erhalten die äußere Kennzeichnung (Signatur) 

für die Einordnung im Regal; sie werden mit den Hilfsmitteln für 

den Ausleihvorgang ausgestattet. 

225 Schlußkontrolle 

Für die Aufnahme in die Kataloge und die Aufstellung ist die Voll­

ständigkeit der Angaben auf den Katalogkarten oder Erfassungsbele­

gen und der Ausstattung der Medien zu prüfen. 

5°) Vgl. Anmerkung ^ \ 

5*) Vgl. Ziffer 8.5 - Automation 
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Bestandserhaltung 

Der Bestand ist äuSerlich ansprechend und sauber zu erhalten. Dabei 

ist von den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit auszugehen. 

Die Bestandserhaltung kann teilweise bei der Rücknahme, ggf. als FÜ11-

arbeit, vorgenommen werden. In Bibliothekssystemen sollten die Arbei­

ten der Bestandserhaltung von einer zentralen Pflegewerkstatt durch­

geführt werden. 

Im Zusammenhang mit den Arbeiten zur Bestandserhaltung stehen die un­

ter Ziffer 224 angeführten Arbeiten. 

Werden Buchbinderarbeiten vergeben, entstehen folgende Arbeiten: Zu­

sammenstellung von Buchbindersendungen, Vergabe, Rücknahme, Kontrolle. 

Aufträge an Buchbinder werden nach Stückzahl erteilt. Auf das Schrei­

ben von Buchbinderlisten ist zu verzi -hten. Besondere Anweisungen 

(Titelaufdruck) werden dem einzelnen Buch beigelegt. 

Die Bestandserhaltung von AV-Materiallen im engeren Sinne (s. Ziffer 

3.2214) erfordert besondere Arbeiten, z. B. Kleben von Filmen, Reini­

gen von Dias. 

Aussondern 

Neben laufender Bestandserhaltung und ständigem Zugang ist das Aus­

sondern verschlissener bzw. veralteter oder Inhaltlich veralteter Me­

dien notwendig. Das Aussondern von Medien ist von ebenso gro3er Bedeu­

tung wie die Neubeschaffung. 

Alle Kataloge sind zu berichtigen. 

Verschlissene Materialien 

Die Pflegewerkstatt entscheidet über Reparaturen und empfiehlt, ver­

schlissene oder beschädigte Medien auszusondern. 
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242 Inhaltlich veraltete Materialien 

Die Entscheidungen über Aussondern dieser Medien werden von der Ab­

teilung/dem Sachgebiet "Bestandsaufbau und -erschlieSung" bzw. dem 

Leiter der einem BibHothekssystem angeschlossenen Bibliothek getrof­

fen. 

Dazu werden in regelmäßigen Abständen von den Sachbearbeitern der Ab­

teilung/des Sachgebietes "Bestandsaufbau und -erschlieSung" Löschli­

sten für die einzelnen Fachgebiete erarbeitet. 

25 Bestandsrevision 

Die Arbeiten, die mit einer Bestandsrevision verbunden sind, erfor­

dern einen im Verhältnis zum Revisionsergebnis nicht vertretbaren 

Zeit- und Personalaufwand. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird 

daher empfohlen, auf die Bestandsrevision zu verzichten. 

3 Arbeiten im Benutzungsdienst 

31 Einführen in die Benutzung; Beratung und Information 

Die Leistung der Öffentlichen Bibliothek hängt entscheidend von Um­

fang und Qualität der Einführung in die Benutzung sowie der Beratung 

und der Information ab. 

Einführungen in die Benutzung sowie Beratungs- und Informationstatig-

keiten erstrecken sich in der Regel zunächst auf die Bibliothek, ihre 

Bestände und ihre Einrichtungen. Diese Dienste sind individuell zu 

leisten und können nicht durch Richtlinien festgelegt werden. Sie wen-

den sich an den einzelnen Benutzer und an Gruppen. 

Die bei der Beratung und Information gewonnenen Erfahrungen sollten 

für Bestandsaufbau und -erschlieOung sowie für die weitere Beratungs­

und Informationsarbeit ausgewertet werden. 

311 Einführen in die Benutzung 

Das Einführen in die Benutzung soll dem neuen Benutzer den sinnvol­

len Gebrauch der Bibliotheksbestände ermöglichen. Eine Kombination 

von schriftlicher und mündlicher Einführung ist üblich. 
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Die Einführung von Gruppen wird durch AV-Hilfsmittel erleichtert 

(Dia-Reihen, Filme, Folien für Tageslichtprojektor, Tonbänder). 

Beratung 

Mit ihrem Beratungsdienst übt die öffentliche Bibliothek eine Ver­

mittlungsfunktion zwischen ihren Beständen und den Benutzern aus. 

Als Vorarbeiten sind u. a. erforderlich: 

- Durchsicht von Büchern und anderen Medien, Teilnahme an internen 

Konferenzen, Durchsicht von Sesprechungs- und Informationsdien­

sten, Zeitschriften und Literaturbeilagen; Zusammenstellen von 

Kriterien zur Beurteilung von Medien; 

- bei Gruppenarbeit: Absprache mit dem Leiter der Gruppe, Unterrich­

tung über die Absichten und Voraussetzungen der Gruppe, Auswahl 

entsprechender Medien. 

Information 

Zum Informationsdienst öffentlicher Bibliotheken gehört die Beantwor­

tung von bibliographischen und Sachanfragen. 

Zur bibliographischen Information zählen die Ermittlung und der Nach­

weis von Titeln sowie die Zusammenstellung von Medienlisten zu be­

stimmten Themen oder Problemen. 

Hilfsmittel für den Informationsdienst sind: Nachschlagewerke, Doku­

mentationsdienste, Fach- und Speziallexika sowie Handbuc <er, Quellen­

sammlungen, Zeitschriften, Zeitungen, Karten usw., ferner besondere 

Informationsschriften von Institutionen aller Art. 

Die Ausübung des Informationsdienstes erfordert u. a. umfangreiche 

Vorarbeiten: 

- Durchsicht von Büchern und anderen Medien, 

- Unterrichtung über Örtliche und überörtliche Ereignisse auf poli­

tischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, 
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- Unterrichtung über einzelne Dokumentationsstellen, Wirtschafts-

unternehmen, Institutionen und Öffentliche Einrichtungen sowie 

Vereinbarungen, 

- Aufbau einer Ausschnittsammlung zu bestimmten aktuellen Themen, 

- Anlage von speziellen Informationskarteien. 

Ausleihverfahren 

Ausle ihverbuchung 

Als Verbuchungsverfahren für Medien aller Art werden empfohlen: 

- Verfahren mit Medienkarte und Leihschein, 

- Verfahren mit Randlochkarte und fotografischer Registrierung 

(Transaktionskartenverfahren), 

- Ausleihverbuchung mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung. 

Die Verfahren sind in einer tabellarischen Kurzform dargestellt 

(s. Anlage 4 ) . 

Vorbestellungen 

Die Vorbestellung erfordert folgende Arbeiten: 

Die vom Benutzer ausgefüllte Vorbestellkarte wird bibliographisch 

Überprüft, ggf. ergänzt und berichtigt. Diese Karte kann entweder 

in einer "Tasche" o. R. im Regal oder in einer besonderen Kartei 

eingeordnet werden. 

Alle zum Einstellen vorgeordneten Medien werden dann täglich auf 

vorbestellte Medien hin durchgesehen. 

Der Benutzer wird benachrichtigt. 

Regale bzw. Vorbestellkartei sind von Zeit zu Zeit auf die Häufig­

keit von Vorbestellungen auf einzelne Medien zu kontrollieren. 

Im Hinblick auf die steigende Zuwachsrate bei den Vorbestellungen 

sollte die Öffentliche Bibliothek infolge der Kostenintensität prü­

fen, ob Einschränkungen der Vorbestellungen nötig und möglich und 

ggf. dafür Gebühren/Entgelte zu erheben sind. 



- 54 -

323 Mahngelder 

Auch bei gebührenfreier Benutzung der Bibliothek kann auf Versäumnis^ 

Mahnentgelte aus Gründen der Bibliotheksordnung im Interesse aller ^ 
52) 

nutzer nicht verzichtet werden ̂  '. Wegen der Geringfügigkeit der 

einzelnen Entgelte ist ein einfaches Verfahren notwendig. 

324 Leihverkehr der Bibliotheken 

Durch den Leihverkehr der Bibliotheken untereinander werden dem Be­

nutzer Medien zur Verfügung gestellt, die in der von ihm besuchten 

Öffentlichen Bibliothek nicht vorhanden sind. 

Es Ist zu unterscheiden zwischen 

53) 

- dem internen Leihverkehr innerhalb eines Bibliothekssystems , 

- dem regionalen Leihverkehr, 

- dem "Leihverkehr der deutschen Bibliotheken". 

In Bibliothekssystemen wird der Leihverkehr von einem Sachgebiet in 

der Zentralbibliothek abgewickelt. Die Abwicklung setzt einen um­

fangreichen bibliographischen Apparat voraus. Es Ist ständig zu prü­

fen, ob technische Hilfsmittel, wie z. B. Telex, Kopierdienst, Mikra 

formen, zur beschleunigten und rationellen Entwicklung beitragen kBr̂  

nen. Hinsichtlich der Kostenintensität und der Gebührenerhebung wirc 

auf die entsprechenden Ausführungen unter Ziffer 322 verwiesen. 

3241 Interner Leihverkehr innerhalb eines Bibliothekssystems 

Die im internen Leihverkehr bestellten Medien werden durch einen re­

gelmäßigen Boten-/Fahrdlemt den beteiligten Bibliotheken zugestellt 

Durch Machfrage bei der Zentralbibliothek wird ermittelt, ob und wo 

eine vom Benutzer gewünschte Medieneinheit im Bibliothekssystem vor­

handen ist. Die Zentralbibliothek vermittelt aus eigenem Bestand und 

aus Beständen der Bibliotheken der Grundversorgung ̂ tittelpunktbiblloj 

theken und veranlaßt den Transport. Die Ausleihe erfolgt durch die 

5^) Vgl. Ziffer 3*4 - Gebühren -. 

53) Vgl. Ziffer 2.123 - Zentralbibliothek -. 
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nachfragende Bibliothek, in der auch die Verbuchung vorgenommen wird, 

Ist die gewünschte Medieneinheit im Bibliothekssystem nicht vorhan­

den, wird sie, falls gewünscht, durch den Leihverkehr der deutschen 

Bibliotheken (s. Ziffern 3242 und 3243) beschafft. 

3242 Regionaler Leihverkehr 

Der regionale Leihverkehr dient der Entlastung des "Leihverkehrs der 

deutschen Bibliotheken". 

Die Bestellung erfolgt auf besonderem Leihschein (wie der Leihschein 

im "Leihverkehr der deutschen Bibliotheken", nur in anderer Farbe). 

Auf dem Leihschein werden entweder alle notwendigen bibliographi­

schen Angaben vermerkt, oder es wird ein Thema genannt. Der Leih­

schein wird auf Grund geeigneter Besitznachwelse bzw. an die nach 

den geltenden Richtlinien vorgesehene Bibliothek versandt. Ein Dop­

pel des Lethscheines bleibt für spätere Registrierung in der bestel­

lenden Bibliothek. Die gefragte Bibliothek prüft, ob Titel oder Me­

dien zu dem Thema vorhanden sind. 

Ist die Medieneinheit nicht vorhanden, wird der Leihschein weiterge­

geben (Leitweg) oder zurückgeschickt. Es wird ein besonderes Aus-

leih-Reglster für die in diesem Leihverkehr verliehenen und entlie­

henen Medien geführt. 

Für den Übergang der Bestellung in den "Leihverkehr der deutschen 

Bibliotheken" gelten Sonderbestimmungen. 

3243 Leihverkehr der deutschen Bibliotheken 

Am Leihverkehr der deutschen Bibliotheken können nur die zu diesem 

Leihverkehr zugelassenen Bibliotheken teilnehmen. Die Abwicklung 

richtet sich nach den von den Bundesländern erlassenen Leihverkehrs­

ordnungen. 



- 5 6 -

Wiedereinordnen der Materialien an ihren Standort 

Alle vom Benutzer zurückkommenden Medien sollen am Tage nach der Rück­

gabe an ihrem Standort wieder zur Verfügung stehen. Folgende Arbeiten 

sind erforderlich: Ordnen, Einstellen der Medien in die Regale, Über­

prüfen und Wiederherstellen der Regalordnung. Arbeitserleichtemd 

sind Farbsignale und einheitliche Signaturen. 

Aufsicht 

Die zunehmende Benutzung der Öffentlichen Bibliothek mit freiem Zu­

gang zu den Beständen verlangt Aufsichtstätigkelten, um eine unge­

störte Benutzung nach der Hausordnung zu garantieren und ggf. Dieb­

stahl und Beschädigungen von Bibliotheksmaterial zu verhindern. 

Anstelle von Personal sollten soweit wie möglich technische Hilfsmit­

tel (z. B. FS-Kameras) eingesetzt werden. 

Erleichtert werden die Aufsichtstätigkeiten durch Einrichten von Gar­

deroben und Taschenablagen. 

Öffent1ichke itsarbe it 

Die Öffentlichkeitsarbeit dient der Information über die Arbeit der 

Öffentlichen Bibliothek. 

Druckverzeichnisse 

Druckverzeichnisse sind Medienlisten, Sonderverzeichnisse und Druckka­

taloge für einzelne Gebiete bzw. eine Auswahl aus allen Gebieten. Neu­

erwerbungslisten unterrichten über die Anschaffungen in einem bestimm­

ten Zeitraum. 

Medienlisten und Sonderverzeichnisse sind in der Regel kurzfristig 

herzustellen, wenn sie aktuell sein sollen. 

Die Auflagenhöhe und die äußere Gestaltung richten steh na^h Zweck 

und Charakter des Verzeichnisses. Die Möglichkeiten überörtlicher Zu­

sammenarbeit für die Gestaltung und Lieferung von bibliographischen 

Druck- und Sonderverzeichnissen sowie von Druckkatalogen sind zu nut­

zen. 
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Ausstellungen 

Ausstellungen lenken das Interesse der Benutzer auf bestimmte Einzel­

themen und die Bestände. 

Themen für solche Ausstellungen bieten aktuelle Anlässe sowie die Ar­

beit anderer Einrichtungen und Institute, z. B. VHS, Museen, Theater* 

Die Öffentliche Bibliothek kann damit deren Arbeit wirksam unter­

stützen. 

Je nach Umfang und Bedeutung der Ausstellung sollte für den Aufbau 

ggf. ein Ausstellungs- und Werbefachmann hinzugezogen werden. 

Während der Ausstellung ist die Aufsicht über wertvolle Objekte zu ge­

währleisten, ggf. ist eine Versicherung abzuschließen. 

Veranstaltungen 

Veranstaltungen über aktuelle und allgemeinbildende Themen aus dem 

Leistungsbereich der Öffentlichen Bibliothek werden als Eigenveran­

staltungen mit eigenen Kräften oder mit verpflichteten Kräften und 

als Veranstaltungen in Verbindung mit anderen Einrichtungen und Grup­

pen durchgeführt. Fremdveranstaltungen können durch Bereitstellen 

von Bibliotheksräumen, durch Ausstellungen usw. gefordert werden. Die 

Veranstaltungen finden in der Bibliothek selbst, in besonderen Vor­

tragsräumen der Bibliothek oder außerhalb der Bibliothek (z. B. in 

Altenheimen, Jugendheimen, Krankenhäusern usw.) statt. 

Kontaktarbeit 

Zur Erweiterung des Wirkungsbereiches der Öffentlichen Bibliothek 

pflegt sie Kontakte zu Einrichtungen und Gruppen des öffentlichen, 

kulturellen, wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens 

in der Gemeinde/Region. Es ist zweckmäßig, eine Übersicht über anzu­

sprechende Einrichtungen und Gruppen und ihre Programme sowie eine 

Anschriften- und Arbeltskartei zu führen. 
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4ß Werbung 

Mittel der Werbung sindu. a.: *resseveröffentlichungen, Kinorekla­

me, Leserzeitschrift, Inserate und Beilagen, Plakate, Handzettel, 

Postwurfsendungen, Schaufenster, Schaukästen, Veranstaltungen und 

Ausstellungen, Wettbewerbe, Jugendbuchwoche, Tag der offenen Tür. 

Die Werbung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem örtlichen kommunalen 

Presse- und Werbeamt. 

Besondere Arbeltsgebiete 

Sondersammelgebiete 

Der Aufbau von Sondersammelgebieten ist erforderlich, um dem Benut­

zer alle von ihm gewünschten Medien beschaffen zu können. 

Voraussetzung sind Sammelabsprachen der Öffentlichen Bibliotheken un­

tereinander, die zu Sondersammelgebieten an leistungsfähigen Öffent­

lichen Bibliotheken führen. Das bedeutet Jeweils die besondere Pfle­

ge eines bestimmten Sachgebietes und die planmäßige Sammlung der da­

zu gehörigen speziellen Medien (Beispiel: Sondersammelgebiete der 

Öffentlichen Bibliotheken in den Großstädten des Landes Wordrhein-

Westfalen) 5 ^ . 

Die Arbeiten unterscheiden sich nicht in der Form, wohl aber durch 

höhere Intensität von den allgemeinen Arbeiten am Bestand. Die Pfle­

ge eines Sondersammelgebietes geschieht im Rahmen der Arbeiten beim 

Bestandsaufbau (21) durch einen fachlich qualifizierten Sachbearbei­

ter. Zusätzliche Nachweismittel (Kataloge, Bibliographien (221) ) 

sind zu erstellen. Die Bestände werden - auch bei starkem Verschleiß < 

nicht ausgesondert (24). 

Da die Bestände der Sondersammelgebiete dem Leihverkehr der Biblio­

theken (Ziffer 324) zur Verfügung stehen, nehmen die Arbeiten in die­

sem Bereich zu. 

Vgl. Mitteilungsblatt "Verband der Bibliotheken", Jahrgang 1 - 7 . 1950 -

57. S. 39 und 40. 

5 

51 
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Sondersammlungen 

Aufbau und Pflege von Sondersammlungen kennen von der Öffentlichen 

Bibliothek übernommen werden. 

Als Sondersammlungen sind anzusehen: 

- heimatkundliche Sammlungen, 

- Literaturarchiv, 

- Nachlässe. 

Heimatkundliche Sammlungen enthalten verschiedenartige Medien, z. B. 

Literatur und sonstiges gedrucktes, reproduziertes oder handschrift­

liches Material sowie Bild- und Tonträger zur Geschichte und Heimat­

kunde. 

Literaturarchive umfassen Manuskripte, Briefe sowie Bild- und Tonträ­

ger und sonstige Autographen von Schriftsteilem, insbesondere auch 

von Autoren, die mit dem regionalen Wirkungsbereich der Öffentlichen 

Bibliothek in Verbindung standen oder stehen. 

Nachlässe enthalten Personalpapiere, Manuskripte, Konzepte von Vor­

tragen, Briefe u. ä. 

Das Material wird gesichtet, beschrieben und verzeichnet. Aufbewah­

rung und Erhaltung können technische Maßnahmen erforderlich machen. 

AuBer Beschaffung (12) kann Material auch als Geschenk erbeten und 

angeboten werden. Der Besuch von Auktionen ist erforderlich. 

Arbeiten mit besonderen Benutzergruppen 

Die Arbeit mit besonderen Benutzergruppen bedarf sorgfältigen metho­

dischen Vorgehens. Die nachstehend beschriebenen Arbeiten sind bei­

spielhaft. Entsprechendes gilt für die Arbeit mit anderen Benutzer­

gruppen. 
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531 Kinder und Jugendliche 

Die Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen erfordert Fach­

kräfte mit spezieller Ausbildung. Die anfallenden Arbeiten im Be­

standsaufbau werden im Sachgebiet "Kinder- und Jugendliteratur" be­

arbeitet. 

Für Beratung und Information sind Kenntnisse der pädagogischen und 

psychologischen Methoden, der Arbeitsweise der Kindergärten, der Vor­

Massen, der Schularten und -formen, der Besonderheiten der Schulen 

und -formen, der Besonderheiten der Schulen, der Lehrpläne und der 

speziellen Probleme der Jugendlichen erforderlich. 

Sowohl mündliche, schriftliche und visuelle Anleitungen zur Benutzung 

der Öffentlichen Bibliothek und ihrer Medien für einzelne und Gruppen 

als auch die Kontaktpflege sind in der Bibliotheksarbelt mit Kindern 

und Jugendlichen besonders wichtig (s. dazu auch Ziff. 43 und 44). 

532 Alte Menschen 

Da der Anteil der alten Menschen an der Bevölkerung wächst und damit 

die Probleme dieses Personenkreises zunehmen, muB die Öffentliche 

Bibliothek sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch dieser Gruppe an­

nehmen. 

Nicht alle alten Menschen können die Öffentliche Bibliothek selbst 

aufsuchen. In Altenheimen oder in Alten-Tagesstätten sollte ihnen 

durch Gruppenausleihen die Benutzung der Medien erleichtert werden. 

Eine zusätzliche Dienstleistung kann die Öffentliche Bibliothek 

durch Beratungsgespräche bieten. Diese Leistung sollte in Zusammen­

arbeit mit den Einrichtungen der öffentlichen und privaten Altenhilfe 

erfolgen. 

533 Ausländer 

Die vermehrte Ansiedlung ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Famlliei, 

sowie die Notwendigkeit einer Integration in die Gesellschaft der Bun­

desrepublik erfordern von der Öffentlichen Bibliothek die Berejtstel-
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lung von Medien in den verschiedenen Landessprachen. Darüber hinaus 

ist für Ausländer ein besonderes Angebot für die Einführung in die 

deutsche Sprache bereitzustellen. 

Die Bestände sollten Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

enthalten. Für Aufbau und Ergänzung dieser Bestände sind umfangreiche 

Arbeiten notwendig. Voraussetzung für diese Arbeiten sind Kontaktauf­

nahme und Zusammenarbeit mit allen Stellen, die sich der Ausländerbe­

treuung angenommen haben, z. B. AuslanderbehÖrden, Arbeitsämter, So­

zialbetreuer in den Werken, VHS, Dolmetscher, Carl-Duisburg-Gesell­

schaft, Schulen, Internationale Jugendbibliothek/München. 

Mach Möglichkeit sollten die mit diesen Arbeiten betrauten Bibliothe­

kare auch Sprachkurse auf Kosten des Trägers der Öffentlichen Biblio­

thek besuchen. 

Die Arbeit setzt Einfühlungsvermögen in die Mentalitäten der versohle 

denen Bevölkerungsgruppen voraus. Gegenwärtig wird die Bibliotheksar­

beit mit Ausländem noch erschwert, da es an Bezugsquellen mangelt, 

die geeignete Medien anbieten. Deshalb wird ein interkommunaler Er­

fahrungsaustausch der Öffentlichen Bibliotheken empfohlen. 
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5. ArbeitsVerteilung 

5.1 Grundsatz 

Die Arbeitsverteilung muß nach der Qualifikation der Arbeitskräfte 

und nach der Arbeitsmenge ausgewogen sein. Es ist unwirtschaftlich, 

Arbeiten, die geringe Qualifikation voraussetzen, an Arbeitskräfte mi 

höherer Qualifikation zu übertragen. Entsprechendes gilt, wenn Aufga­

ben höheren Schwierigkeitsgrades oder solche, die besondere fachliche 

Voraussetzungen erfordern, durch weniger qualifiziertes Personal er­

ledigt werden 55). 

5.2 Arbeitsverteilung nach typischen Arbeltsplätzen 

- Arbeitsplatzbeschreibungen -

Der Umfang der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Tätigkeiten 

ist in den Öffentlichen Bibliotheken unterschiedlicher Funktionen und 

Größenklassen verschieden. Die nachstehend aufgeführten Arbeitsplatz­

beschreibungen stellen nur ein modellartiges Raster für Arbeltsplätze 

dar. Die Arbeitsplatzbeschreibungen können allen Öffentlichen Biblio­

theken als Grundlage für die Arbeitsorganisation dienen. Bei kleine­

ren Bibliotheken werden im Wege der "Bündelung" innerhalb der Funk­

tionsgruppe von einer Dienstkraft mehrere Arbeiten gleicher Quallfi-
56) 

kation wahrgenommen. In Bibliothekssystemen ist eine weitgehende 

Aufteilung der Tätigkeiten auf mehrere Arbeitsplätze erforderlich. 

Hinsichtlich der institutionellen Organisation (Bildung von Abteilun­

gen, Sachgebieten) wird auf Ziffer 2.3 - Gliederung der Zentralbiblio 

thek - verwiesen. 

Als typische Arbeltsplätze werden beschrieben; 

- Leiter der Öffentlichen Bibliothek, 

- Bibliothekar als Leiter der Abteilung/des Sachgebietes "Bestands­

aufbau und -erschließung". 

55) Vgl. KGSt-Gutachten "Arbeitsuntersuchungen in der Kommunalverwaltung", 
4. Auflage. Köln 1967* S. 71 ff.* und "Rationalisierung in wissenschaft­
lichen Bibliotheken". Bonn 1970. 

Vgl. Ziffer 2.1 - Bibliotheksmodell 
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- Bibliothekar als Sachbearbeiter in der Abteilung/dem Sachgebiet 

"Bestandsaufbau und -erschlieBung", 

- Medienberater, 

- Bibliotheksassistent als Mitarbeiter in der Abteilung/dem Sachge­

biet "Bestandsaufbau und -erschlieBung", 

- Bibliothekar als Leiter einer Bibliothek der Grundversorgung 

(Zweigbibliothek), 

- Bibliothekar im Benutzungsdienst, 

- Bibliotheksassistent als Leiter einer Bibliothek der Grundversor­

gung (Zweigbibliothek), 

- Bibliotheksangestellter im Benutzungsdienst, 

- Leiter der Abteilung/des Sachgebietes "Verwaltung", 

- Sachbearbeiter in der Abteilung/dem Sachgebiet "Verwaltung", 

- Medientechniker. 

In den Arbeitsplatzbeschreibungen nicht besonders aufgeführt sind 

folgende Arbeiten, zu denen alle Dienstkräfte herangezogen werden: 

- Teilnahme an allgemeinen und fachlichen Dienstbesprechungen, 

- Vorschriftenstudium, 

- Teilnahme an der Aus- und Fortbildung. 

Leiter der Öffentlichen Bibliothek 

Arbeiten im allgemeinen Verwaltungsdienst 

Leitung 

Bestimmung von Grundsätzen, Richtlinien und Anweisungen für die Sach-

bearbeltung der der Bibliothek zugewiesenen Aufgaben in formeller und 

materieller Hinsicht; 

Bibllotheksentwlcklungsplanung einschl. Bearbeitung der damit zusam­

menhängenden Organisations-, Haushalts- und Personalangelegenheiten 

in Verbindung mit anderen Ämtern; 
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Anordnung der zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erforderlichen 

Maßnahmen und Einsatz der zugewiesenen Mitarbeiter und Arbeitsmittel 

im Rahmen der festgesetzten Regelungen; 

Koordinierung der Tätigkeiten der unmittelbar nachgeordneten Mitar­

beiter der Bibliothek durch Hinweise, Rücksprachen und Besprechungen; 

Kontrolle der unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter; 

Durchsicht der wichtigen Eingänge, Bearbeitungsverfügungen; 

Beobachtung der Entwicklung des Fachgebietes und des -Schrifttums; 

Entscheidung in grundsätzlichen fachlichen, personellen, organisato­

rischen und finanziellen Angelegenheiten, soweit sie nicht dem Ver­

waltungschef, dem Dezernenten oder anderen Ämtern (Hauptamt, Perso­

nalamt, Kämmerei) obliegt; 

Entscheidung in besonders schwierigen Einzelfällen; 

Prüfung und Unterzeichnung wichtiger Schriftstücke, soweit nicht dem 

Verwaltungschef oder dem Dezernenten vorbehalten; 

Mitarbeit bei besonders schwierigen Vorgängen und solchen von grund­

sätzlicher Bedeutung (wegen der Art dieser und der beiden zuletzt ge­

nannten Tätigkelten wird auf die Arbeitsplatzbeschreibungen der je­

weils nachgeordneten Mitarbeiter Bezug genommen); 

abschließende Bearbeitung von Vorlagen an den Verwaltungschef, den 

Dezernenten, Fachausschüsse der Gemeindevertretung und Aufsichtsbe­

hörden; 

regelmäßige Besprechungen mit dem Dezernenten; 

Vertretung der Bibliothek in Fachausschüssen und anderen Gremien; 

wichtige Besprechungen mit anderen Ämtern, Behörden und Einzelperso­

nen. 

Personalangelegenheiten 

Beurteilung der unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter, Teilnahme an 

Beurteilungsgesprächen. 

Sonstige Arbeiten 

Veranlassen und Auswerten von statistischen und Berichtsarbeiten so­

wie von periodischen und einmaligen Verwaltungsberichten. 
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131 Fachliche Dienstbesprechungen 

Einberufen und Leiten fachlicher Dienstbesprechungen. 

132 Aus- und Fortbildung 

Erarbeiten von Grundsätzen für die Ausbildung von Bibliotheksassi­

stenten und -angestellten; 

Entscheidungen über Teilnahme von Mitarbeitern an Aus- und Fortbil-

dungsveranstaitungen. 

133 Örtliche/überörtliche Zusammenarbeit 

Mitarbeit im Bibliothekssystem; 

Mitarbeit an Zentralkatalogen und Erschließungsdiensten; 

Verkehr mit staatlichen Fachstellen; Mitwirkung in Beiräten von 

fachlichen Institutionen; 

Teilnahme an Fachtagungen und Konferenzen; 

Zusammenarbeit mit Bildungs- sowie Kultureinrichtungen auf lokaler 

und regionaler Ebene. 

2 Arbeiten am Bestand 

213 Entscheidung über die Anschaffung 

Erarbeiten von Richtlinien für Bestandsaufbau. 

242 Aussondern 

Erarbeiten von Richtlinien für Aussondern von inhaltlich veralteten 

sowie von wenig ausgeliehenen Medien. 

4 Öffentlichkeitsarbeit 

44 Kontaktarbeit 

Kontaktarbeit mit öffentlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Institutionen und Einrichtungen. 
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4ß Werbung 

Zusammenarbeit mit dem Presse- und Werbeamt, der örtlichen/überört­

lichen Presse sowie dem Fernsehen und Rundfunk. 

5.22 Bibliothekar als Leiter der Abteilung/des Sachgebietes "Bestandsauf-

bau und -erschließung" 

I Arbeiten im allgemeinen Verwaltungs- und Fachdienst 

10 Leitung 

Leitungstätigkeiten des Abteilungsleiters 

Anordnung der zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgaben erforderlichen 

Maßnahmen sowie Einsatz der zugeteilten Mitarbeiter und Arbeitsmit­

tel im Rahmen festgelegter Regelungen; 

Koordinierung des Arbeitsablaufes in den zugewiesenen Sachgebieten 

durch Hinweise, Rücksprachen und Besprechungen; 

Kontrolle der unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiter; 

Durchsicht wichtiger Eingänge, BearbeitungsVerfügungen; 

Beobachtung der Entwicklung des Fachgebietes und des -Schrifttums; 

Entscheidung in wichtigen oder schwierigen Einzelfällen, soweit 

nicht einem Vorgesetzten vorbehalten; 

Bearbeitung schwieriger Fälle (wegen der Art dieser Tätigkelten wird 

auf die Arbeitsplatzbeschreibungen der jeweils nachgeordneten Mitar­

beiter Bezug genommen); 

Prüfung und Unterzeichnung wichtiger Schriftstücke, soweit nicht 

einem Vorgesetzten vorbehalten; 

Mitarbeit bei der Erarbeitung von Stellungnahmen zu Entwürfen von 

Gesetzen, Verordnungen und anderen Bestimmungen im Rahmen des Sachge 

bietes; 

regelmäßige Besprechungen mit anderen Ämtern, Behörden und Einzel­

personen ; 

Leitungstätigkeiten des Sachgebietsleiters 

Einsatz der zugeteilten Mitarbeiter und Arbeitsmittel; 

Durchsicht der Eingänge, Bearbeitungsverfügungen; 

Erarbeitung von Stellungnahmen zu Entwürfen von Gesetzen, Verord­

nungen und anderen Bestimmungen im Rahmen des Sachgebietes; 

Bearbeitung besonders schwieriger Vorgänge und solcher von grund­

sätzlicher Bedeutung; 


